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Kirchenordnung der Eva�geUschen Landeskirche Greifswald 

Nach Verabschiedung des 16. Kirchengesetzes zur 
.Änderung der Kirchenordnung vom 8. November 
1970 (ABI. Greifswald 1970 Nr. 11 S. 121) hat die 
Landes_synode der Kirchenleitung den Auftrag er
teilt, die Kirchenordnung der Evangelischen Lan
deskirche Greüswald voni 2. Juni 1'950 (ABl. Greifs-, 
wald 1900 Nr. 3 S. 29 ff.) in der jetzt geltenden 
Fassung bekanntzwnachen. 

Diesem Auftrag kommt die Kirchenleitung mit 
der folgenden Veröffentlichung nach. In ihr sind 
äußer dem erwähnten lt Kirchengesetz vom 8. 11. 
1970 berücksichtigt worden: 
Kirchengesetz betreffend Änderqng einiger Arti""
kel der Kirchenordnung vom 15. 2. 1956 (ABL 
Greifswald HlOO Nr. 1-2 S. 2); 
Verordnung über die Ergänzung und .Änderung 
des Artikels 1.37 der Kirchenordnung vom 5. 12. 
1001 (ABI. Greüswald 1962 Nr. l S. l); 
Zweites Kircherigesetz zur Änderung der Kir
chenordnung vom .30. 1. HIB3 (ABl. Greifswald 1963 
Nr. 2 S; 15); 
Viertes *) Kirchengesetz zur Änderung der Kir,;. 

chenordnung vom 20. 11. 1967 (Abl. Greifswald 
1967 Nr. 12 S. ·109); 
Fünftes Kirchengesetz zur .Änderung der Kirchen
ordnung vom 31. 3. 19'68 (ABI. Greifswald 1968 
Nr: 4 s: 23). 

Greifswald, den 2. Januar 1971 
C 10 :601 47/70 

Die Kirchenleitung 
der Evangelischen Landeskirche Greifswald 

D. Dr: K r umma cher
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vom 2. Juni 1950 
in der ab 1. Januar 1971 geltenden .Fassung 
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Das walte Gott Vater, l:,ohn und Heiliger Geist! 
,,Alles ist euer, 
ihr aber seid Chr isti„ 
Christus aber ist Gottes.'' 

1. Kor. 3, 22--,:23.
Die Evangelische Landeskirche Greifswald bekennt 
sich zu Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen 
Gottes, dem für uns gekreuzigten und auferstan
denen Herrn.· Damit steht sie in der Einheit der 
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einen heiligen allgemeinen christlichen Kirche, die 
überall da ist, wo c;lai, Wort Gottes laute:r; ve:r:kün.., 
digt wirö. und die Sakramente recht verwaltet 
werden. 
Ihre unimtastbare Grundlage ist das Evangelium, 
wie es · in der Heiligen Schrift Alten und Neuen 
Testaments bezeugt ist. Sie erkennt die fortdau
ernde Geltung ihrer Bekenntnisse an: des aposto„ 
lischeri und der anderen altkirchlichen, ferner der 
Augsburgischen Konfession, der · Apologie, der 
SchmalkalcUschen Artikel und des Kleinen und 
Großen Katechismus Luthers. 
Sie weiß sich zu immer neuer Vergegenwärtigung 
und Arlwendung dieser Bekenntnisse verpflichtet, 
wie dies auf der Bekenntnissynode in Bannen 1934 
beispielhaft geschehen ist. 
Im Gehorsam des Glaubens an den Gott, der ein 
Gott der Ordnung und des Friedens ist und will, 
daß alles ehrbar und ,. ordentlich zugehe, hat sie 
sich folgende Ordnung gegeben. 

•Einleitende Bestimmungen
Artikel 1 

Das Evangelium von Jesus Christus ist die Gabe 
Gottes an die Welt Die Kirche hat den Auftrag, 
das Evangelium zu verkündigen und aµszubreiten; 
Auf Grund· des evangelischen Verständnisses vom 
allgemeinen Priestertum sind alle Gläubigen be
rechtigt und verpflichtet diesen Dienst. zu tun. 

Artikel 2 
Wo sich Menschen im Glauben um Gottes Wort 
und Sakrament sammelh, ist die Gemeinde Jesu 
Christi: In der örtlichen .Kirchengemeinde ebenso 
wie in den übergreifenden Bereichen des Kirchen
kreises, der Evangelischen Landeskirche Greifs;;• 
wald, der Gesamtkirche und in den Werken der 
Diakonie und Mission sowie in den übrigen Wer
ken der kirchlichen Arbeit. Sie alle leben von 
der einen Gabe und stehen in dem einen Dienst, 
den sie mit den Mitteln erfüllen, die ihrer be
sonderen Aufgabe entsprechen. 

Artikel 3 
(1) Die Erfüllung des Auftrages Jesu. Christi er
fordert mancherlei· Ämter in der I<irche. Die Äm
ter unterscheicten sich untereinander durch die
Besonderheit der Gaben und Aufgaben.
(2) Träger des geistlicben . Amtes in dem besonde
ren Sinne als berufene und verordnete. Diener des
Wortes sind die Pastoren. Ihnen Sind in der ört
lichen Kirchengemeinde das Pfarramt, in den über
greifenden Bereichen der Kirche entsprechende
Ämter anvertraut.
(3). Der Dienst dieser Ämter wird durch das Äl
testenamt mitgetragen und auf bestimmten Ge
bieten durch die anderen in dieser Ordnung vor
gesehenen .Ämter ergänzt und unterstützt. 
(4) Wo sonst Gemeindeglieder in der Verkündi
gung und der . barmherzigen Liebe tätig sein wol
len, .hat die Kirche auch deren Arbeit zu fördern,
sofern sie von dem lauteren biblischen Evange
lium Zeugnis gibt.

Artikel 4 
(1) Die Ki:,;ch.e nimmt bei der Durchführung ihrer '
Aufgaben auch am allgemeinen Rechtsleben teil':
Die . '.Kirchengemeinden und Gemeindeverbände ·.·
die Kirchenkreise und .die Evangelische Lande�>
kirche .Greifswald sind Körperschaften des Rechts.·.
(2) über ihre Lehre und über die Ordnung urteilt
und entscheidet die Kirche selbständig. Sie ver.,�
leiht ihre .Ämter ohne Mitwirkung des Staates .•.
oder der politischen Gemeinde. · 

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Die ,Kirchengemeinde 

I. Aufgaben und Bereich
_Artikel 5 

(1) Die Kirchengemeinde trägt die Verantwortung
dafür, daß das Evangelium verkündigt wird: Im
Gottesdienst und in der Seelsorge, in der Erzie
hung der Jugend, im : Dienst der Nächstenliebe .· 
und im missionarischen Dienst. 
(2) Sie hat sich dafür verantwortlich zu wissen,
daß zur Erfüllung dieser Aufgabe gemäß der Ord
nung der Kirche die erforderlichen Ämter, vor 
allem das Pfarramt, eingerichtet und besetzt wer
den, und hat für die Verrichtung aller sonst not
wendigen Dienste zu sorgen. 
(3) Sie hat die notwendigen gottesdienstlichen
Stätten und sonstigen Einrichtungen zu schaffen.
(4) Sie hat die ihr anvertrauten Mittel gewissen
haft für die Erfüllung ihrer, Aufgaben zu verwen
den. Eingedenk ihrer Gliedschaft am Ganzen der
Kirche triigt sie nach Kräften auch zur Erfüllung
der gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe
der Nöt,e in anderen Gemeinden bei.

Artikel ö 
(1) Die Kirchengemeinden erfüllen ihre Aufgaben
in den Grenzen der kirchlichen Ordnung iri eige
ner Verantwortung.
(2) Die Kirchengemeinden nehmen am Leben der
Kirche und durch ihre Vertretung in den Synoden
auch an der Leitung der Kirche teil. Sie stehen
im besonderen in d�r lebendigen Gemeinschaft
des Kirchenkreises.

Artikel 7 
(1) Die Kirchengemeinden bleiben in ihren bis
herigen Grenzen bestehen.
(2) über. eine Neubildung, Veränderung, Aufhe
bung und Vereinigung von Kirchengemeinden be
schließt nach Anhörung der Beteiligten, .wenn diese
einverstanden sind, das Konsistorium, andernfalls
die Kirchenleitung.
(3) Wird eine Vermögensauseinandersetzung er
forderlich, über die die Beteiligten sich nicht ei
nigen, so entscheidet •der Rechtsausschuß der Evan
gelischen Landeskirche Greifswald.

Artikel 8 
(1) Glieder einer Kirchengemeinde sind alle ge
tauften evan�elischen Christen, die im Bezirk der
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Kirchengemeinde ihren Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt habert, wenn nicht. ihre Zugehörigkeit 
zu einer anderen Gemeinde begründet ist. Die 

· Verlegung des Wohnsitzes aus einer Kirchenge
meinde in eine andere hat den Wechsel der Zu
gehörigkeit zur Kirchengemeinde zur Folge, so
weit nicht besondere abweichende Vorschriften
bestehen. Das gleiche gilt bei Zuzug von·· Glie
dern anderer evangelischer Landeskirchen. Das
Nähere bestimmt die Kirchenleitung,
(2) Personen, die nicht Gemeindeglieder sind, kön
nen nach den Bestimmungen der Ordnung des
kirchlichen Lebens in die Gemeinde aufgenommen
werden.
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 9 

Wer nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts 
aus der Kirche austritt Oder wer zu einer ande
ren Religionsgemeinschaft übertritt, verliert die 
Gemeindegliedschaft. 

Artikel 10 

In besonderen Fällen kann zugelassen werden, 
daß Gemeindeglieder nicht der Kirchengemeinde 
ihres Wohnsitzes oder dauernden Aufenthalts, son
dern einer anderen Kirchengemeinde angehören. 
Das Nähere bestimmt die· Kirchenl�itung. 

Artikel 11 
Von den Gemeindegliedern wird erwartet, daß sie 
ihr persönliches Leben in Haus und Beruf in der 
Verantwortung vor Gott und in der 'zucht der 
Liebe führen, daß sie arp Gottesdienst und am 
Heiligen Abendmahl teilnehmen und dafür sor
gen, daß ihre Ehe kirchlich eingesegnet wird, ihre 
Kinder getauft, christlich erzogen und konfirmiert, 
ihre Entschlafenen unter Mitwirkung . der Kirche 
bestatt€t werden. Das Nähere bestimmt die Ord
nung des kirchlichen Lebens; sie trifft auch Be_; 
stimmungen über die kirchliche Zucht. 

·Artikel 12
(1) Die Gemeindeglieder haben das·. Recht und. die
Pflicht, nach dem Maß ihrer Gaben, Kräfte und 
Möglichkeiten in der Gemeinde mitzuarbeiten.
Ämter und Dienste, die· ihnen die Gemeinde über,
trägt, sollen sie hingebend und gewissenhaft wahr
nehmen.
(2) Die Gemeindeglieder tragen durch ihre Abga
ben und Opfer die Lasten der Kirche mit. 

II. Das Pfarramt

1. Aufgaben und Stellung des Pfarrers
Artikel IB 

(1) Der Pfarrer hat als Träger des öffentlichen
. Predigtamtes in der Gemeinde die Pflicht, das 
Evangeli�m lauter u'hd rein zu verkündigen, die 
Sakramente recht zu verwalten,' die christliche
Unterweisung durchzuführen, die .Glieder der Ge
meinde in ihren Häusern . zu besuchen, den Dienst 
der Seelsorge mit tröstendem und die Gewissen 

schärfendem Worte zu üben und in der diakoni
schen Arbeit der Gemeinde anregend und helfend 
mitzuwirken. 
(2) Der Pfarrer . leitet die Gemeinde nach dem
Worte Gottes im Geist der Liebe und der Zucht.

Artikel 14 
In seinem geistlichen Amt ist der Pfarrer inner
halb der kirchlichen Ordnung selbständig und nur 
an· sein Ordinationsgelübde gebunden. 

Artikel 15 
(1) Mehrere Kirchengemeinden können unter ei
nem Pfarramt zu einem Pfarrsprengel verbunden
sein.
(2) In ·großen Kirchengemeinden kann das Pfarr
amt mit mehreren Pfarrern besetzt werden. 

Artikel 16 
(1) In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrern
liegt die Vertretung des Pfarramts und die Ge
schäftsführung in der Hand desjenigen, der den
Vorsitz .im Gemeindekirchenrat führt.
(2) Jedem Pfarrer -- ist ein bestimmter Teil der
Gemeinde als selbständig zu verwaltender Seel-'
sorgebezirk und in der Regel gleicher Änteil an
den pfarra'mtlichen Pflichten zuzuweisen, sofern
ihm nicht ein besonderes Arbeitsgebiet übertragen
ist.
(3) Das Nähere regelt eine Pfarrdienstordnung,
die vom Gemeindekirchenrat aufgestellt wird und
der Genehmigung des Superintendenten bedarf.
Ist der Superintendent. selbst beteiligt, so liegt
die Genehmigung · dem Konsistorium ob.

Artikel 17 
(l) Falls es dem- Pfarrer vorübergehend nicht mög
lich ist, die ihm obliegenden Amtspflichten zu
erfüllen, hat er für Vertretung zu sorgen.
(2) Zu Amtshandlungen für Gemeindeglieder, die
nicht zu seinem Pfarrsprengel gehören, bedarf es
der Vo:rlage eines Dimissoriales, sofern nicht e·t
was anderes ortsüblich ist. In Kirchengemeinden
mit mehreren Seelsorgebezirken kann der Ge
meindekirchenrat bestimmen, daß die Vorlage ei
nes Dimissoriales auch dann erforderlich ist, wenn
ein Pfarrer . eines anderen Seelsorgebezirkes zti

einer Amtshandlung in Anspruch genommen we:r.,.,
den soll. 1 
(3) In einer anderen Kirchengemeinde· darf er nur
mit Zustimmung des zuständigen Pfarrers amtie
ren. Versagt dieser die Zustimmung, so kann die
Entscheidung- des Gemeindekirchenrats angerufen
werden. Versagt sie au,ch der Gemeindekirchen
rat, so entscheidet · der Superintendent.

Artikel· 18 
• 

Der Pfarrer darf seinen Dienst, insbesondere auch 
die Spendung des Heiligen Abendmahls, einem 
evangelischen Christen "nicht deshalb versagen, 
weil dieser einem anderen innerhalb des· Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der Deutschen De-
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mokratisch.en Republik geltenden Bekenntnis an
gehört. 

.f\rtikel 19 
(1) Das Beichtgeheimi,üs . .ist unverbrüchlich.
(2) Die Vorschriften über die Amts\rerscl¼wiegen
heit enthält Artikel Hi6.

Artikel 20 
(1) Von dem Pfarrer wil".d erwartet, daß er täg
lich im Umgang mit dem Worte Gottes und im
Gebet lebt und mit seinem Hause ein Leben in
christlichem Geist und in christlicher Zucht führt.
Er steht in der Gemeinschaft des Dienstes und
Lebens mit den Amtsbrüdern. des Kirchenkreises,
mit denen er sich regelmäßig im Konvent zusam
menfindet. Das Nähere regelt eine Konventsord
nuhg 1 ). Die Teilnahme.· am Konvent gehört · zu 

seinen Amtspflichten. · · ·
(2) Von . den Trägern des leitenden geistlichen
Amtes erfährt der Pfarr!:!r Rat, Hilfe un� seelsor
gerlichen Dienst. Er soll sich in allen Nöten ver
trauensvo}l · an sie wenden, in. der Regel zunächst
an den Superintendenten.. Ihre Besuche und Vi
sitationen hat er als einen geistlichen Dienst der
Kirche.·-an ·Amt und Gemeinde anzunehmen.

Artikel 21 
(1) Der Pfarrer steht in Lehre, Dienst und Leben
in der brüclerlicheti Zucht; die von den. Amtsbrü'-
dern, vor·· allem von dem· Superintendenten, geübt
wird. 

•· 

(2) Reicht weder · die brüderliche Mahnung noch
die Vermahnung der leitenden geistlichen Amts
träger aus,. um Anstöße zu beseitigen, so tritt die
Disziplin der Kirche ein. Das Nähere bestimmt
ein Kirchen�esetz.

Artikel 22 
(1) Der Pfarrer steht als verordneter Diener des
Wortes auf Lebenszeit zur Kirche in einem Dienst
verhältnis besonderer Art.
(2) Der Pfarrer hat ein Anrecht auf llilfe, Schutz 

und Fürsorge der Kirche: Mit seinem Unterhalt
· ist er, solange er eine. Gemeindepfarrstelle ver

waltet, an · die Kirchengemeinde gewiesen, der die
Kirche im Bedarfsfall· die notwendige IIilfe ge
währt .. Bekleidet der Pfarrer infolge von Um'."
·ständen, die er nicht zu vertreten .hat, kein Amt,
so sorgt die · Kirche für ihrl.

(3) Im übrigen werden die Rechte und Pflichten;
die ·sich aus dem Dienstverhältnis ergeben,· unter
Beachtung der in dieser Kirchenordnung gegebe
nen Grundsätze zu einer Ordnung der Dienstver
hältnisse der J;>astoren 2) zusammengefaßt. In ihr

1) Konventso�dming vom '1:1. Oktober 19513 (ABl.
Grfsw. 19516 Nr; 4 S. 42)

2) Pfarrerdienstgesetz vom 11. 11. 1900 (ABI.
Grfsw; · 1961 Nr. U · S. · 101) und Ausführungsgesetz 

vom 30. 1. 1963 (ABI. Grfsw. 1963 Nr. 3 S. 25). Für
Prediger s. Kirchengesetz µber das Amt des Pre„
digers vom 6. 12. 1957 (ABI. Gi'fsw. 1958 Nr. �10

werden auch die Voraussetzungen geregelt, unter 
denen. ein Pfarrer in ein anderes Amt, in den 
Wartestand und in den Ruhestand versetzt wer
den k�nn. 

Artikel 23 
Die Kirchenleitung ist ermächtigt, einem Pfarrer 
mit besonderen Aufgaben eine entsprechende Amts- _ 
bezeichnung beizulegen. 

2. Die Zulassung ·zum Amt
· Artikel 24

Die Kirche kann das Pfarramt nur solchen Män
nern und Frauen anvertrauen, die im Evangelium 
wurzeln,- .,für · da13 Amt zugerüstet sind und die 
Haltung zeigen, die· einem kirchlichen Amtsträger 
eignen muß. Sie prüft daher die, die das Amt 
begehren, auf ihre Vorbildung und ihre Eignung 
und überträgt ihnen . auf Grund dieser Prüfung 
das Predigtamt durch die Ordination. 

Artikel 25 
(1) Die theologische Vorbildung erfolgt auf staat
lichen Hochschulen und theologisch-wissenschaft
lichen Ausbildungsschulen der K.irche. Auf Grund
einer 'theologisch..;wissenschaftlichen Prüfung und
der sonstigen. Eignung entscheidet die Kirchen
leitung über die Aufnahme in den Vorbereitungs- . 
dienst der · Kirche. 
(2) Der VdrbereitÜngsdienst wird mit einer zwei
ten- Prüfun,g . vpr dem . Theologischen · Prüfungsamt 
abgeschlossen; Wer sie. besteht und für geeignet 
befunden wird, Rann von der Kirchenleitung in 
den Dienst der Kirche übernommen und ordiniert 
werden. Der Ordinierte führt die Amtsbezeich
nung Pastor und kann zum Pfarrer berufen wer-· 
. den. BiEi zur festen Anstellung wird er mit der 
Unterstützung eines Pfarrers oder mit der Ver
waltung einer Pfarrstelle widerruflich beaQftragt. 
(.3) Das Nähere über die Vorbilqung der Pfarrer 
und über die Zulassung zum Amt · bestimmen be-

. sondere Anordnungen. S) 
(4) Die Kirchenieitung kann auch Männer und
Frauen . zum pfarramtlichen Dienst zulassen, die
eine andere Vorbildung haben; als sie in Absatz 1
$atz 1 vorgesehen ist. Das Nähere bestimmt eine
besondere .Ordnung. 4)

S. 37) und VC l zur Ausführung und Oberleitung 
.dieses KG vom 7.- 4. 1900 (ABI.. Grfsw. 1960 Nr. 
'3-4 S. 7) •. Für Pastorinnen- s. VO über das Amt der 
Pastorin vom .3. 7. 1962 (ABI. Grfsw, 1963 Nr. 2 
S. 13). und Kirchengesetz über· das Amt der Pasto
rin vom 30. 1. 1003 (ABI. Grfsw. 1963 Nr. 2 S. 14).

3) S. Pfarrer-Ausbildungsgesetz vom '2. 12. 1965
(ABI. Greifswald 1967 Nr. 1 S. 1) und Pfarrer
dienstgesetz vom 11. 11. 1000 (ABI.· Greifswald 1961 

- Nr. 11 S. · 101) sowie Ordnung für Theologische
Prüfungen vom 1,4. 4. 19710 (ABI. Greifswald 1970
Nr. 16 S •. 57).

4) S. Kirchengesetz über das. Amt· des Predigers
vom !6. 1:2. 1'957 (ABl. Greifswald 1958 Nr. 8-10 S.
Zl).
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Artikel 26 
(1) Die Ordination wird im Auftrag der Kirche
unter Gebet und Haridauflegung in einer gottes
dienstlichen Handlung vollzogen, in der.· der zu
künftige Pastor durch ein Gelübde seine· im "Be
kenntnis der :Kirche bezeugte Bindung an die 
Heilige Schrift bejaht undsich zur Treue im Amt,
zum Gehorsam gegen die . Ordnung der Kirche
und zu einem seinem Beruf innerlich und äußer
lich entsprechenden Wandel verpflichtet.
(2) Die Ordination gehört zu den Obfü,igenheiten
des Bischofs · (vgl. Art. 119 Abs. 4 -und Art. 81
Abs. :3 Ziffer 7).
(3) Die mit der Ordination verliehenen Rechte
können nach näherer Bestimmung der kirchlichen
Ordnung entzqgen oder abgelegt werden. 5)

:3. Die Berufung in das Amt 
Artikel� 

Die Berufung zum Pfarrer einer Kirchengemein
de setzt voraus, daß · eine- ordnungsgemäß errich
tete Pfarrstelle besetzt werden kann. 

Artikel 28 
Die Gemeindepfarrstellen werden abwechselnd 
durch die :Kirchengemeinde unte,r :aestätigung
durch das Konsistorium und durch da:s. Konsisto-

rium ·unter vorhergehender ·Beteiligung der Kir
chengemeinde besetzt. Das Nähere über das Be
setzungsverfahren regelt das Kirchengesetz über 
die Besetzung der Pfarrstellen. 6) 

Artikel 29 
'.,·. 

(1) Der Pfarrer Wird im Gemeindegottesdienst
durch den ßuperin:tendenten eingej\ihrt. Dabei
wird ihm die Berufungsurkunde übergeben. . Der
Beginn des Dienstverhältnisses Wird · durch beson
dere Ordnung geregelt. 7)
(2) Nach .der Einführung hält der Pfarrer die An
trittspredigt und begrüßt damit zugleich die Ge-.
meinde. Hat die Ordination noch nicht stattge
funden, so ist sie mit der Einführung zu verbin
den.

4. Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen
Artikel 30 

über die Errichtung neu.er und die Aufhebung be
stehender Gemeindepfarrstellen- wie auch über die 
Herstellung und Aufhebung . dauernder . pfarramt
licher Verbindungen von Kirchengemeinden be
schließt nach Anhörung des Gemeinde..: und des 

5) S. §§ 66 ff. Pfarrerdienstgesetz · vom 11. 11.
1000 (ABI. Greifswald Nr. 11/1961 S; 101). 

6) Kitchengesetz ·über die Besetzung der• Pfarr
stellen vom 2. Juni 1950 (ABI. Grfsw. 1950 Nr. 3 
S. 52) und VO über die Wiederbesetzung von
Pfarrstellen vom ·2. 3. 1000 (ABI. Grfsw: 1900 Nr;
3-4 s. 7).

7) S. § ·9 Pfarrerdienstgesetz vom il. 11. 1000
.(ABI. Greifswald 1961 Nr. 11 S. 101). 

Kreiskirchenrates, wenn· die. Beteiligten einver
standen sind, das Konsistorium, andernfalls die• 
Kirchenleitung. 

Artikel 31 
(1) Zur Erfüllung besonderer Aufgäben können
Pfarrer, Pastörinnen, Prediger · und Hilfskräfte
auch im über gemeindlichen Dienst beschäftigt wer
den. Hierfür· können übergemein<lliche Stellen er-
tichtet werden.
(2) Stellen des Kirchenkreises werden durch Be-:
schluß der Kreissynode errichtet ur1d vom Kreis
kirchenrat besetzt. Die Errichtung und die Be
setzung bedarf der Bestätigung des Konsistoriums'. 

(3) Gesamtkirchliche Stellen werden durch. Be
schluß der Landessynode errichtet und von der
Kirchenleitung besetzt.
(4) Für diese Amtsträger im übergemeindlichen
Dienst gelten die Bestimmungen sinngemäß, die
für •die Amtsträger in den .Kirchengemeinden gel-:

ten.

Iß. Die' ergänzenden und unterstützenden Änite:r 

Artikel 32 
(1) Den Pastoren treten .nach Bedarf andere Amts-:
träger zur Seite. Sie ergänzen gen Dienst des
Pfarramtes als Mitarbeiter bei der Wortverkündi-,
gung oder unterstützen die� Pastoren in dem ihnen
zugewiesenen .,besonderen Aufgabenbereich ..
(2) Die ergänzenden und unterstützenden Ämter
im . Sinne des Absatzes I versehen insbesondere
Kirchenmµsiker, Küster, Kirchendiener, Kateche-:
ten, Diakone, 'Diakonissen, Gemeindeschwestern,
Gemeindehelfer, Gemeindehelferinnen und Kinder
gärtnerinnen soWie die Amtsträger und Ange,
stellten der kirchlichen Verwaltung.

Artikel :t3 
Das Amt des Kirchenmusikers umfaßt die Au!-. 
gaben des Organisten und des Chorleiters. Der 
Kirchenmusiker trägt die Verantwörtung für die 
Pflege der Kirchenmusik urid der Singarbeit in 
der Gemeinde, Sein Amt steht im Dienst der 
Erbauung, der - Verkündigung und der Anbetung. 
Der Kirchenmusiker ist in · seiner musikalischen 
Tätigkeit selbständig unbeschadet . der kirchlichen
Ordnung, der. Befugnisse des Gemeindekirchen
rats und der Rechte des Pfarramtes. Das Nähere 
regelt eine bes'�ndere Ordnung. 8) 

Ärtikel 34 
(1) Der Küster sorgt- für die würdige Vorberei
tung der gottesdienstlichen Räume Und für die
äußere Ordnung während der gottesdienstlichen
Feier. Er rüstet den . Alt�r für den Gottesdienst
zu. Er verwahrt und · pflegt die Abendmahls-

8) Kirchengesetz über die Vorbildung und An-
stellungsfähig'keit von Kitchenmµsilterri; Berufs
ordnung für das kirchenmusikalische Amt; kir
chenmusikalische Fachaufsichtsordnung, alle vom 
11. 11. rnoo (ABI. Grfsw. 1962 Nr. 2 S. 14ff.) .
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. ' 
und Taufgerä,te. Er wacht über die Durchführung 
der Läute.ordnung. Daneben kann er auch .für 
den Dienst der kirchlichen Verwaltung herange.,
zogen werden. 
(2) Der Kirchendiener sorgt für die Reinigung des,
Gotteshauses. Er bedient die Liedertafeln, läutet
die. Glöck.en und verrichtet andere notwendige
Dienste, die nicht dem Küster übertragen sind.
(3) In gegebenen Fällen können die Dienste des
Küsters und des Kirchendieners vereinigt wer
den.

Artikel 35 
Katecheten 9) werden für die kirchliche Unterwei
sung bestellt. Der Katechet ist geh�Jten, die Chri.,. 
stenlehte in Bindung an Schrift und Bekepntnis 
zu erteilen. Bei der Ausübüi'lg s-::ines · .Dienstes 
hat er sich in &tändiger Verbindung mit dem Pfar
rer zu halten und ist an ,dessen Weisungen ge
bunden. In äußeren Ftageri seines Dienstes ent
scheidet' in Zweifelsfällen der Gemeindekirchen
rat. 

Artikel- 36 
Der Diakon 10) ist durch seine Ausbildung in ei-

. ner Diakonenanstalt in besonderem Maße zur Mit
arbeit im pfarramtlichen Dienst bestimmt. Ihm 
sind möglichst selbständige, klar umschriebene Ar
beitsgebiete zu übertragen. Nachgehende Fürsor
ge, .Besuchstätigkeit .. und Sammlung der ihm an- . 
vertrauten Gem.eindekrei�e werden die besonderen 
Kennzeichen seines Dienstes: sein müssen. , Seine 
Arbeit _soll vorzugsweise den Männern der Ge
meinde· und der Jugend, insbesondere der männ
lic'hen Jugend, gelten. Unter besonderen Verhält
nissen und unter zeitlicher und örtlicher Begren
zung kann ihn das Konsistorium im Einverneh
IQ.en mit dem Bischof ermächtigen, die einem 
Pastor vorbehaltenen Dienste zu versehen. 

Artikel :fl 
(1) Der Einsatz der Diakonissen und Schwestern
anderer kirchlicher Schwesterschaften im ergän
zenden und unterstützenden Dienst erfolgt auf
Grund der durch ihre Mutterhäuser (Heimathäu
ser) vermittelten Ausbildung nach Maßnabe des
Bedarfs . der Gemeinden.
(2) Die· Arbeit der Diakonisse in der Gemeinde
und die Arbeit der Gemeindeschwester gilt insbe
sondere den Armen, Kr;m'k.en, Püegebedürftigen, 
den Jugendlichen und den Kindern. Damit trägt 
sie zug].ei�h zur engeren Verbindung zwischen 
Kirche, Haus und Familie b�i. 

· Artikel 38
(1) Der Gemeindehelfer oder die Gemeindehelferin
käI:men n1;1ch Maßgabe ihrer AusbHdung und ihrer

9) Ordnung .für den katechetischen Dienst vom•
30.· 4. ,1963 (ABI. Grfsw. 1963 Nr. 5 S. 53). 

10) . Kirchengesetz über das Amt, die Ausbildung
und die Anstellung der Diakone ,vom i.3. 2. 1959 
(ABI. GrfsW'. 1900 Nr. 7--8 s. 33) . 

• 

Befähigung einem ffarrer bei seinen Aufgaben 
Hilfe, leisten oder mit der selbständigen Betreu- · 
ung eines bestimmten Arbeitsgebietes beauftragt 
werden. Insbesondere können ihnen Aufgaben ei
nes Diakons, Kirchenmusikers oder Katecheten 
übertragen oder die Sammlung der Kinder, der 
Jugend und der Frauen sowie .die Mitarbeit in 
der kirchlichen Fürsqrge zugewiesen werden. Sie 
werden in der Regel auch in der kirchlichen Ver-· 
waltung beschäftigt. 
(2) Zur Betreuung der Kinder in den kirchlichen
Kindergärten werden Kindergärtnerinnen, Hortne
rinnen, Helferinnen bestellt.

Artikel 39 
Für die· laufenden Verwaltungsgeschäfte können 
haupt- o.der nebenberufliche Kräfte angestellt Wer
den;. Die Anstellung erfolgt in . der Regel im 
Vertragsverhältnis. Falls sie Dienste von beson
derer kirchlicher Verantwortlichkeit leisten, kön
nen sie als Amtsträger auf Lebenszeit angestellt 
werden. 

Artikel 40 
(1) Alle Amtsträger des ergänzenden und unter
stützenden Dienst-es mü,ssen für die Aufgaben, die 
ihnen übertragen werden, gemäß den dafür be
stehenden Ordnungen vorgebildet sein und eine
Probezeit ableisten. Sie müssen nach Haltung und
Bewährung für d,eri. . kirchlichen Dienst geeignet
sein. Ihre• · Die,r:istverhältnisse richten sich' nach 
den für sie geltenden· besonderen Ordnungen.
Diese befi.r,lden auch über die Einsegnung und
Einführu�g.

(2) Im Falle der Eignung können Trägern ,eines un
terstützenden· Amtes· mit Zustimmung des Super
intendenten nach Be.darf auch bestimmte Gebiete
des ergänzenden Dienstes, insbesondere die Lei
tung von Lese- und Wochengottesdiensten, die
:Mitwirkung• bei. der ·kirchlichen·· Unterweisung oder 
die Aufgaben des Kirchenmusileers übertragen und 
Träger eines ergänzenden Amtes auch für die 
kirchliche Verwaltung herangezogen werden. 

(.3) Die Träger der ergänzenden und unterstützen
den Ämter stehen. im Dienst der Kirchengemein
de, die sie anstellt oder beschäftigt. Die Anstel
lung ka'nn auch durch den Kirchenkreis, durch 
kirchliche Anstalten oder durch die Evangelische 
Ll;lndes,kirche Greifswald erfolgen. Bei Anstellung 
von Amtsträgern auf Lebenszeit ist, soweit sie nicht 
durch die Kircp.enleitung oder das Konsistorium 
erfolgt, die Zustimmung des Konsistoriums er
forderlich. Inwieweit in den sonstigen Fällen ei
ne Mitwirkung des Konsistoriums oder des Su
pedntendenten erforderlich ist, bestimmt die Kir
chenleitung. 

Artikel 41 
(1) Geeignete Gemeindeglieder können als Lekto
ren im Gottesdienst, als Helfer im Kindergottes
dienst oder .in der Christenlehre und für den Be
suchsdienst herangezogen werd,en,
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(2) Die HelfeF kann der Pfarrer selbständig be
auftragen. lm übrigen bedarf es eines Beschlusses
des · Gemeindekirchenrates und der Zustimmung
des Superintendentert.
(3) Zum. Predigtdienst können hierfür besonders
befähigte Gemeindeglieder auf Antrag des Ge
meindekirchenrats durch das Konsistorium wider
ruflich; zugelassen werden.

IV. Das Ältestenamt

Artikel 42
Aufgabe der Ältesten ist es, gemeinsam mit dem 
Pfarrer die Gemeinde in allen Angelegenheiten, 
die nicht dem Pfarramt vorbehalten sind, so zu 
leiten, daß es in der Gemeinde recht und ordent
lich, dem Geist Jesu Christi gemäß, zugeht, w1d 
den Pfarrer in seinem geistlichen Amt zu unter
stützen. 

, Artikel 43 
Die Ältesten sollen in. der Teilnahme am kirch
lichen Leben, in der Mitarbeit an den Aufgaben 
der Gemeinde und in ihrer eigenen Lebensfüh
rung den Gemeindegliedern ein Vorbild geben 
und sie zu lebendiger Teilnahme an Leben und 
Arbeit der Gemeinde führen. Sie sollen sich über 
die innere und äußere La.ge der Gemeinde Kennt
nis und Urteil verschaffen und beides in der Ge
meindeleitung fruchtbar machen. 

Artikel 44 
Für das Ältestenamt dürfen nur Gemeindeglieder 
aufgestellt werden, die sich treu zu den Gottes:. 

diensten und Abendmahlsfeiern halten, die kirch
lichen Lasten mittragen und sich nach Gabe und 
Bewährung zum Ältesten eignen. Sie müssen am 
Wahltage das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ge
meindeglieder über 70 Jahre können nur mit Zu
stimmung des Krei.skirchenrates für das Ältesten
_amt aufgestellt werden. 

Artikel 45 
Die Zahl der Ältesten richtet sich nach der Größe 
der Kirchengemeinde. Es sollen wenigstens vier 
und höchstens zwölf gewählt werden. Das Nähere 
bestimmt · der Gemeindekirchenrat mit · Zq.stim
mung des Kreiskirchenrates. 

Artikel· 416 
(1) Die Ältesten. werden durch eirien Wahlausschuß
der Gemeinde gewählt.
(2) Der Wahlausschuß besteht aus den Mitgliedern
des Gemeindekirchenrates und den über 18 Jahre
alten Mitgliedern des Gemeindebeirates.

Artikel 47 
(1) Der Wahl.ausschuß wird vom Vorsitzenden des
Gemeindekirchenrates geleitet.
(2) Zur Vornahme der Wahlhandlung ist die An
wesenheit von mindestens zwei Drittel der Mit
glieder des Wahlausschusses erforderlich.

(3) Im übrigen finden die Bestimmungen des Ar-
tikel 68 Ziff. 2 Satz l, Ziff. 4 und Ziff. 5 Satz 1
über die Geschäftsführung des Gemeindekirchen-

rates sowie die Bestimmung des Artikel 156 über
die Pflicht zur Verschwiegenheit entsprechende
Anwendung.

Artikel 48 
Der Wahltermin für fällige Ältestenwahlen wird 
von der Kirchenleitung festgesetzt. 

Artikel 49 

(1) Sind Älteste zu wählen, so stellt .. der Gemein-

dekirchenrat nach Beratung mit dem Gemeinde
beirat spätestei-i.s acht Wochen vor der Wahl eine
vorläufige Vorschlagsliste auf, in der die einzelnen
Seelsorgebezirke oder Ortschaften angemessen zu
betücksichtigeh sind und die mehr Namen ent-
halten muß als Älteste zu wählen sind.
(2) Wer bei der Kirchengemeinde haupt:beruflich
angestellt ist, ist nicht in die Vorschlagsliste auf
zunehmen. 

Artikel 50 
• Die in die vorläufige Vorschlagsliste aufgenom
menen Gemeindeglieder sind durch den Gemein
dekirchenrat zu befragen, ob sie bereit sind, das
Amt eines Ältesten zu übernehmen und das Äl-
testengelübde abzulegen. ,

Artikel 51 
(1) Nach Befragung gemäß Artikel 50 hat . der Ge
meindekirchenrat gie Gemeinde von der bevor
stehenden Ältestenwahl sowie von der vorläufi
gen Vorschlagsliste durch Kanzelabkündigung in_
zwei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten an ver
schiedenen Sonntagen und möglichst durch Aus.,
hang in Kenntnis zu· setzen. Dabei ist mitzutei
len, daß aus der Gemeinde innerhalb einer Woche
seit der letzten Kanzelabkündigung beim Vorsit
zenden des Gemeindekirchenrates Vorschläge zur
Ergänzung der vorläufigen Vorschlagsliste oder
auch Einsprüche gegen die vorläufige Vorschlags•
liste eingereicht werden können. Auf die Voraus
setzungen des Artikel 44 ist die Gemeinde hinzu
weisen.
(2) Zur Einreichung von Ergänzungsvorschlägen
oder Einsprüchen sind Gemeindeglieder berech
tigt, die mindestens 18 Jahre · alt und im vollen
Besitz der kiz:,chlic.11en Rechte sind.
(3) Der Gemefndekirchenrat berät mit dem Ge
meindebeirat . die Ergänzun.gsv;orschläge und Ein
sprüche und weist solche zurück, die den Erfor
dernisse� der Artikel. 44 und 51 _Abs. ·2 nicht_ ent
sprechen. Gegen die Zurückweisung können die
Beteiljgteri innerhalb . einer Woche Beschwerde
beim Gemeindekirchenrat einlegen. Gibt dieser
der Beschwerde nicht statt, so legt er sie dem
Kreiskirchenrat vor, der hierüber binnen 2 Wo
chen endgültig entscheidet.
(4) Die zugelassenen Ergänzungsvorschläge sind
der Gemeinde durch Kanzelabkündigung in einem
Gottesdienst und möglichst durch Aushang be-
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kanntzugeben mit dem Hinweis, daß aus der Ge
meinde innerhalb einer Woche seit der Kanzel
abkündigung gegen die Ergänzungsvorschläge Ein
spruch beim. Vorsitzenden des Gemeindekirchen
rates . ein.gelegt werden . kann; die Bestimmung des 
Abs: :3 gilt hierfür entsprechend. 

Artikel ·52 
(1) Nach · Ablauf der im Artikel• ,51 genannten Fri
sten stellt der Gemeindekirchenrat aüf der Grund
lage der vorläufigen Vorschlagsliste unter Berück
skhtigung der zugelassenen Ergänzungsvorschläge
und Einsprüche der Gemeinde eine endgültige
Vorschlagsliste entsprechend Artikel 4:9 auf.
(2) Hiernach wählt der Wahlausschuß aus der
endgültigen Vorschlagsliste die Ältesten in gehei
mer Abstimmung mit Stimmzetteln; Jedes Mit
glied des Wahlausschusses darf nur einen. Stimm
zettel abgeben.

. (3) Die Stimmzettel haben die Vorgeschlagenen in 
alphabetischer Reihenfolge nach Namen; Vorna
men, Beruf und Anschrift zu bezeichnen und be.i 
jedem Vorgeschlagenen eine Stelle zum Ankreu
. zen zu enthalten. Es dürfep. höchstens so viele 
Namen angekreuzt werden, wie .Älteste zu wählen 
sind; Stimmzettel· m.it mehr Ankreuzurigen sind. 
ungültig. Weiterhin ungültig sind Stimmzettel, 
a) die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt ge

genüber einem Vorgeschlagenen enthalten,
• b) die auf andere Narnep.latiten als in dem Stimm.

zettel. ge:i:näß der .. endgültigen Vorschlagsliste 
aufgeführt sind. 

(4) Nach Abgabe der Stimmzettel und Auszählung
der Stimmen stellt der· Vorsitzende des Wahlaus
schusses das Wahlergebnis fest.

· (5) Gewählt sind in der festgesetzten Zahl zu Äl
testen diejenigen,. die die meisten Stimmen erhal
ten haben. Bei Stimmengleichheit an der Grenze
der festgesetzten Ältestenzahl entscheidet das Los.
(6) · Ehegatten, Geschwister, Eltern· und Kinder,
Großeltern und Enkel dürfen nicht gleichzeitig
Älteste derselben Gemeinde sein. Werden sie 
gleichzeitig gewählt, so gilt nur die Wahl desjeni
gen, der die höhere Stimmenzahl · erhalten hat; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
(7) Das Wahlergebnis ist iti der Niederschrift zu
vermerken, der alle abgegebenen Stimmzettel bei
zufügen sind. Die Niederschrift und die Stimm.
. zettel werden vom Gemeindekirchenrat in · Ver
wahrung genommen. ,

Artikel 513 
· (1) Die Namen der gewählten Ältesten werden im
nächsten Gottesdienst der Gemeinde bekanntgege
ben�
(2) Die Ältesten werden im Gottesdienst vor der
versammelten Gemeinde· in ihr · Amt eingeführt
Sie . haben dabei das Amtsgelöbnis abzulegen; Der
den Vorsitz im Gemeindekirchenrat führende Pfar
rer fragt:
,,Ich frage Euch vor Gott und dieser Gemeinde:
Wollt Ihr im Vertrauen auf Gott. und sein Wort

das Euch befohlene Amt dem Bekenntnis und den 
Ordnungen der Kirche gemäß sorgfältig verwalten 
und gewissenhaft darau� achten, daß alles ordent
lich und ehrbar in der Gemeinde zugehe und als 
treue Älteste für das Evangelium Jesu Christi und 
seine Kirche eintreten, so antwortet: Ja." 
Die-Ältesten antworten: ,,Ja, mit Gottes Hilfe." 
(3) Erst nach Ablegung. des Gelöbnisses kann das
Ältestenamt ausgeübt werden. Wer das Gelöbnis
verweigert, kann nicht Ältester sein,

Artikel i54 
(1) Das Amt des Ältesten dauert acht Jahre. Von
vier .zu . vier Jahren scheidet die Hälfte· der Äl-
teste:r:i aus.•
(2) Bei· völliger .. Neubildung eines Gemeindekir-.
chenrates scheidet bereits nach vier Jahren die
Hälfte der Ältesten aus; wer ausscheidet wird
durch das Los . bestimmt
(3) Die Ausscheidenden bleiben bis zur Einführung
ihrer Nachfolger im Amt.
(4) Älteste, die wiedergewählt sind, werden unter
Hinweis auf. das früher geleistete Gelöbnis durch
Handschlag für die neue Amtszeit. verpflichtet.

Artikel i5:5 
Ein Ältester kann sein Amt nur aus erheblichen 
Gründen niederlegen, u. a. wenn er durch Krank
heit oder ande:i;-e außerordentliche Schwierigkeiten 
an der ständigen Ausübung -seines Amtes verhin-
dert ist. 

. . 

Artikel :00 
(1) Einem Ältesten, der seine Pflicht versäumt
oder sich unwürdig verhält, kann der Gemeinde
kirchenrat eine brüderliche Mahnung oder, falls
das nicht ausreicht, der Kreiskirchenrat einen Ver
weis erteilen. Liegt eine grobe Pflichtwidrigkeit
vor, so kann der Kreiskirchenrat die Entlassung
aus dem Ältestenamt beschließen. Er hat vorher
den Gemeindekirc:henrat und den Ältesten zu hö
ren.
(2). Gegen den. Beschluß ist binnen zwei Wochen 
Beschwerde Qeim llechtsausschuß (Artikel 148) zu
lässig. Dieser entscheidet endgültig. 
(3) Wer aus dem Ältestenamt entlassen ist, darf
nur mit Zustimmung des Kreiskirchenrates wie
der in die Vorschlagsliste (..'\rtikel 49 Abs. 1, 52
Abs. 1) aufgenommen werden .

Artikel 57 
Tritt ein zum Ältesten · Gewählter sein Amt nicht 
an· oder scheidet ein. Ältester während seiner 
Amtsdauer aus, so hat · für dessen Amtsdauer der 
Wahlausschuß einen neuen Ältesten zu wählen. 
Die Bestimmungen der Artikel 49 bis 53 gelten 
entsprechend. 

V .. Der Gemeindekirchenrat 
Artikel 58 

(1) Dem Gerneindekirchenrat obliegt die Mitver
antwortung für die Pflege des kirchlichen Lebens
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und damit zugleich . auch für die rechte Verkün
digung des Evangeliums. In dieser Verantwor
tung leitet er die Gemeinde unbeschadet des be
sonderen Auftrages des Pfarrers. 

(2) Er sorgt dafür, claß der Gemeinde Gottes Wort
vielfältig angeboten wird und trägt die Verant
wortung dafür, daß die Gottesdienste regelmäßig
und in aureichender Zahl gehalten werden und
daß, sofern der Pfarrer oder ein Vertreter den
Gottesdienst nicht versehen kann, Lesegottesdienst
durch einen Ältesten · oder ein anderes Gemeinde
glied gehalten wird. Er regelt _ auch die von _ den
Ältesten im Gottesdienst• zu übernehmenden Auf
gaben und tritt für die Heiligung der Sonn- Ymd
Feiertage ein.

(3) Er hat dafür zu sorgen, daß der Dienst des
Pfarrers und der anderen Amtsträger· der Kir
chengemeinde durch die Mitarbeit der _ Ältesten
und anderer Gemeindeglieder wirksam unterstützt
wird.

(4) Er_ hat darauf zu achten, daß die persönliche
Verbindung zwischen A,rntsträgetn und Gemeinde
gliedern durch Hausbesuche gepflegt wird.

(5) Er ist für die Ausübung der Kirchenzucht in 
der Gemeinde verantwqrtlich.

(6) Er ist mitverantwortlich dafür, daß die kirch
liche Unterweisung der Jugend, sowohl iri der
Christenlehre als auch im Konfirman@nunter-
richt, in rechter Weise durchgeführt werden kann.
(7) Er hat dafür zu sorgen, daß die .anerkannten
Werke der Kirche in der Kirchengemeinde Stüt
zu°'g und Mitarbeit finden.
(8) Er soll - sich der Armen und Kranken sowie
der Hilfsbedürftigen annehmen.
(9) Er hat darüber hinaus die Pflicht,_ die äußeren
Voraussetzungen zu schaffen, die notwendig sind,
um den Dienst der ;Kirche zu ermöglichen und
wirksam zu gestalten.

Artikel 5:9 
Wenn die Gemeinde durch das Verhalten eines 
Pfarrers oder eines Ältesten Schaden erleidet, soll 
der Gemeindekirchenrat hierüber ;_ wenn persön
liche Aussprache nicht zum - Ziele führt - zu
nächst selbst beraten und er:forderlichenfalls dem 
Superintendenten berichten. Das gleiche _ gilt bei 
Verstößen anderer Amtsträger der Kirchengemein
de, soweit nicht der Gemeindekirchentat nach der 
kirchlichen Ordnung selbst weitere Maßnahmen 
zu treffen vermag, 

Artikel 00 

Zur Abänderung der üblichen Zeit der öffent
lichen Gottesdienste bedarf es des Einverständ
nisses zwischen dem Pfarrer und dem Gemeinde
kirchenrat, ebenso zur Vermehrung oder Vermin
derung der regelmäßigen- Gottesdienste. Bei Mei
nungsverschiedenheiten kann die Entscheidung des 
Kreiskirchenrats herbeigeführt werden. Eine dau-

ernde Verminderung der Gottesdienste bedarf auch 
der Zustimmung . des Konsistoriums. 

Artikel 161 
(1) Der Gemeindekirchenrat entscheidet, wenn
kirchliche Werke oder Vereinigungen .Räume der
Gemeiricie für gottesdienstliche Veranstaltungen
in Anspruch nehmen wollen. Die Kirchenleitung
entscheidet über Einsprüche und hat das Recht,
allgemeine Richtlinien zu geben.
(2) Das gleiche gilt, wenn in den Räumen der
Kirchengemeinde. nichtgottesdienstliche. _ V eranstal
tungen stattfinden sollen; sie ··cturferi nur - zugelas
sen werden, wenn sie mit der Bestimmung und
der Würde des Raumes in Einklang stehen.
(3) Bestimmungen darüber, inwieweit kirchliche
Räume anderen Kirchen oder religiösen Gemein
schaften zur Verfügung gestellt werden dürfen,
bleiben dem Konsistorium vorbehalten.

Artikel 62 
(1) Der Gemeindekirchenrat errichtet und· besetzt
die Amtsstellen der Kirchengemeinde unter Be
achtung eines etwa 'bestehenden Stellenplans der
Evangelischen Landeskirche Greifswald und regelt
deren Obliegenheiten, soweit -- erfordei-lich, durch
eine Dienstordnung.
(2) Er. verwaltet das kirchliche Vermögen ein
schließlich der kirchlichen Stiftungen und An- ·
stalten der Kirchengemeinde, soweit deren Sat
zungen die Verwaltung Flicht anders_. regeln, und
führt die Wirtschaft der Kirchengemeinde nach
den Bestimmungen der kirchlichen Verwaltungs..: 

ordnung. Insbesondere stellt, et den Haushalts
plan auf und nimmt die Rechnungen der kirch
lichen Kassen ab.
(3) Er erhebt die Kirchensteuern nach Maßgabe
der hierfür geltenden Ordnung, beschließt im Rah
men der von der Kreissynode oder cier Landes
synode - aufgestellten Richtlinien über die Erhe
bung von Umlagen und über die Aufstellung von
Gebührenordnungen und bestimmt über die Ver
wendung der kirchlichen Opfer und Kollekten,
die er im Rahmen eines von der Kirchenleitung
aufgestellten Planes ausschreibt.

Artikel 163 
Der Gemeindekirchenrat vertritt dfe Kirchenge
meinde in Eechtsangelegenheiten, insbesondere 
auch vor Gerfoht. 

' 

Artikel 64 
Für besondere Einrichtungen kann der Gemeinde-" 

kirchenrat kirchengemeindliche Ordnungen oder 
Satzungen beschließen. Diese können die Kirchen
ordnung ergänzen, dürfen ihr aber nicht wider
sprechen. Sie unterliegen der Genehmigung der 
Kirchenleitung, die vorher den Kreiskirchenrat 
hört. 

Artikel 65 
In welchen Fällen Entschließungen des Gemein
dekirchenrats zu ihrer Wirksamkeit einer Mitwir-
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kung anderer kirchlicher Stellen, insbesondere des 
. Kreiskirchenrats, des K:onsistoriums oder der Kir
. •chenleitung bedürfen, richtet sich nach den je-
weils hierfür bestehenden besond�ren Bestimmun
,gen. 

Artikel 00 
(1) Zuni Gemei:ndekirchenrat gehören die Ältesten
und die Amtsträger, die in , einem Pfarramt der
Kirchengemeinde fest an..gestellt oder mit der Ver-

. waltung oder Mitverwaltung eines solchen Amtes
vorübergehend betraut·. sind. Das · gleiche gilt für 
.festangestellte Pastorinnen und Prediger, die in 
der Gemeinde Dienst tun. 
{2) Vikarinnen, Vikare und Hilfsprediger der Kir
chengemeinde, die nicht p.ach Abßatz 1 dem Ge
meindekirchenrat als Mitglieder an�ehören, sind 
zu · den Sitzungen mit beratender · Stimme hinzu
.zuziehen. Das gleiche gilt in den Angelegenhei
ten ihres Arbeitsgebietes für die Träger sonstiger 
ldrchlicher Ämter und Dienste. Sie sind auch zur 
Stellung von Anträgen · berechtigt. 

Artikel '67 
{1) Den Vorsitz im Gemeindekirchenrat führt der 

· Pfarrstelleninhaber. In Gemeinden mlt mehreren
Pfarrstellen wechseln die Pfarrstelleninhaber in
der Reihenfolge ihres kirchlichen Dienstalters von
drei zu drei Jahren im Vorsitz. Der Wechsel tritt
mit dem Beginn eines neuen °Haushaltsjap.res ein.
Der Gemeindekirchenrat kann mit Zustimmung
des Kreiski;chenrats im. Einzelfall eine längere
Amtsdauer beschließen, wenn die besonderen Ga
ben des einzelnen Pfarrstelleninhabers oder an
dere wichtige Gründe es nahelegen; das Konsi
storium kann auch von sich aus eine anderweitige
Regelung treffen. Verzicht auf den Vorsitz ist
mit Genehmigung des Superintendenten zulässig.
(2) Der G'emeindekirchenrat wählt aus den Älte
sten einen stellvertretenden Vorsitzenden, j.edoch
kommt· in Geilleinden mit mehreren .Pfarrstellen
die Vertretung im Vorsitz in erster Linie dem je
weiligen Vorgänger im Vorsitz und in Ermange
lung eines solchen dem nächsten zum Vorsitz be
rufenen PfarrsteUenirihaber zu.
(3) Ist die Pfarrstelle erledigt oder liegen sonst
wichtige Gründe vor, so kann der Superintendent.
oder das Konsistorium den Vorsitz auch abwei
cheni von vorstehenden Bestimmungen anderwei
tig regeln;

Artikel ;68 
Für die Geschäftsführung. des Gemeindekirchen-. 
rats gilt: 

1. Der Gemeindekirchenrat soll einmal im Monat
zusammentreten. Er muß. einberufen werden,
wenn ein Drittel der Mitglieder oder die lei
tenden Amtsträger oder Organe des Kirchen
kreises oder der Evangelischen Landeskirche
Greifswald es begehren. Er ist beschlußfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder an
wesend ist;

' 

2. Die Verhandlungen werden mit Gottes Wort
und Gebet eröffnet und mit Gebet beschlossen.
Der Vorsitzende leitet 'die Verhandlungen. Bei
Abstimmungen· entscheidet die Mehrheit der
Stimmen, bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende, bei Wahlen das Los.

3. Wer an dem Gegenstand der Beschlußfassung
persönlich beteiligt ist, stimmt nicht mit. Bei
der Verhandlung darf er nur mit ausdrückli
cher Genehmigung des Gemeindekirchenrats an- .
wesend sein, vor der Abstimmung hat er sich i 

zu entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift 
ist in der Verhandlungsniederschrift festzustel
len.

4. Die Beschlüsse sind in einem Protokollbuch
aufzuzeichnen. Die Niederschrift ist vorzulesen
und - nachdefu sie genehmigt ist - vom Vor
sitzenden und einem Mitglied zu unterzeichnen,

5. Die Verhandlungen des 'Gemeindekirchenrats.
sind nicht öffentlich. . Die leitenden Amtsträger
und die Vertreter des Kreiskirchenrats, des Kon
sistoriums und der .. Kirchenleitung können an
den Beratungen jederzeit teilnehmen, das Wort
ergreifen und Anträge stellen. In besonderen
Fällen können sie den Vorsitz übernehmen.

6. Der Vorsitzende trifft die geschäftlichen Maß
nahmen zur Ausführung der Beschlüsse des 
Gemeindekirchenrats._ Er führt den Schrift-'
wechsel. In eiligen Fällen ordnet er bis zum
Zusan'ü:nentritt des Gemeindekirchenrats .einst
weilen das Erforderliche selbst an.

7. Beschlµsse des Gemeindekirchenrats werden
durch Auszüge aus dem Protokollbuch beur
kundet, die der Vorsitzende beglaubigt.

8. Urkunden, welche die Kirchengemeinden Drit
ten gegenüber verpflichten sollen, und Voll
machten sind namens der Kirchengemeinde von
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter
und zwei Ältesten unter Beidrückung des Sie
gels zu vollziehen; dadurch wird Dritten ge
genüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfas
sung festgestellt.

Artikel 169 
(1) Jeder Älteste soll möglichst nach Art und Maß
seiner Gaben für bestimmte _Aufgaben persönlich
verantwortlich sein, sei es, daß er im Gottesdie1;1st
Hilfe . leistet oder die Gemeindeglieder besucht
oder daß ihm die Fürsorge für die Aufgaben und
Einrichtungen der kirchlichen Unterweisung oder
der Diakonie oder für bestimmte äußere Angele
genheiten oder daß ihm andere Dienste übertra
gen werden.
(2) Mit Zustimmung des Gemeindekirchenrats kann
bei gegebenem Anlaß der Vorsitzende die Ge
schäftsführung dem stellvertretenden Vorsitzen
den oder einem anderen Mitglied überlassen.
(3) Der Gemeindekirchenrat kann einen Ältesten,
ausnahmsweise auch ein anderes kirchlich be
währtes Gemeindeglied zum Kirchmeister wählen.
Dem Kirchmeister liegt die Sorge für die wirt-
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schaftlichen Angelegenheiten der Kirchengemein
de ob. In seiner Amtsführung ist er dem Ge
meindekirchenrat verantwortlich. · Seine Tätigkeit 
ist ehrenamtlich; mit ihr verbundene Ausgaben 
werden vergütet. 

Artikel 70 
Der Gemeindekirchenrat kann zur Vorbereitung 
oder Durchführung seiner Beschlüsse oder zur 
Bet�uung bestimmter Einrichtungen oder Arbeits
gebi.ete Ausschüs_se oder Arbeitskreise bilden. Die
se sind ihm· verantwortlich und erstatten ihm re
gelmäßig Bericht. Beschlüsse, die der Kirchen
gemeinde rechtliche Verpflichtungen auferlegen, 
können sie nicht fassen. Der Vorsitzende des Ge
meindekirchenrats kann an ihren Beratungen je
derzeit teilnehmen, 

Artikel 71 
(1) Der Gemeindekirchenrat bildet zu seiner Be
ratung und Unterstützung einen Gemeindebeirat.
(2) In den Gemeindebeirat beruft der · Gemeinde
kirchenrat Gemeindeglieder, die sich im kirch
lichen Leben bewähren und die A,rbeit in der Ge
meil).de mittragen. Dabei sind die Gemeindekrei
se . zu berücksichtigen. Die Mitarbeiter der Kir
chengemeinde werden in der Regel in den Beirat
berufen.
(3) Die Zahl der Mitglieder. des Gemeindebeirates
r�chtet sich nach der Größe der Kirchengemeinde.
Sie muß mindestens die gesetzmäßige Zahl der 
Mitglieder des Gemeindekirchenrates (Artikel 66.
Abs. 1) erreichen, wobei die hauptberuflich im 
Dienst der· Kirchengemeinde stehenden Mitarbei
ter im Gemeindebeirat nicht mitzuzählen sind.
Sie soll insgesamt die vierfache gesetzmäßige Zahl
der Mitglieder des Gemeindekirchenrates nicht
überstei.gen.
(4) Der Gemeindekirchenrat kann eine Berufung
in den Gemeindebeirat jederzeit .vornehmen. Die
Zusammensetzung des Gemeindebeirates Wird je
des zweite Jahr im Oktober überprüft und· durch
Kanzelabkündigung · oder Aushang der Gemeinde
bekannt gegeben mit dem Hinweis, daß innerhalb
von zwei Wochen seit der Bekanntgabe beim Vor
sitzenden des Gemeindekirchenrates Ergänzungs
vorschläge oder auch Einsprüche gegen . die Zu
sammensetzung eingereicht werden· können; Arti
kel 51 Abs. 2 findet AnweD;gung. über die Er
gänzungsvorschläge und Einsprüche beschließt der
Gemeindekirchenrat. Gegen dessen Entscheidung
können die Beteiligten 1 innerp.alb . zwei Wochen
nach Mitteilung Beschwerde beim Kreiskirchenrat
einlegen, der endgültig entscheidet. Abschließend
stellt der Gemeindekirchenrat die Zusammenset
zung des Gemeindebeirates fest und gibt sie in
der Adventszeit der Gemeinde bekannt; dem Kreis
kirchenrat ist alsdann hierüber_ zu berichten.
(5) Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates be
ruft den Gemeindebeirat mindestens alle drei Mo
nate zur Beratung und Aussprache mit dem Ge
_meindekirchenrat ein. Vor wichtigen Entscheidun
gen soll der Gemeindekirchenrat den Beirat hö-

ren. Die Bestimmungen des Artikel 168 Ziff. 5 
• gelten entsprechend.

Artikel 72 
Der Gemeindekirchenrat soll jährlich mindestens 
einmal die Gemeindeglieder zu eine;r G_emeinde
versammlung zusammenrufen. Er kann die Ge
meindeversammlung zu einem Kirchentag ausge
stalten. Er. berichtet in_ der Versammlung über 
seine Arbeit und stellt den Bericht zur Ausspra
che. Dabei soll er für berechtigte Beanstandun
gen und für Vorschläge zur Besserung und Be
reicherung des Gemeindelebens aufgeschlossen 
sein. 

-Artikel '7'3
(1) Wenn ein Gemeindekirchenrat beharrlich die
Erfüllung seiner Pflichten vernachlä_ssigt oder ver
weigert, kann die Kirchenleitung ihm nach An
hörung des Kreiskirchenrats die weitere Aus
übung seiner Tätigkeit untersagen. Damit enden
die Ämter der Ältesten. Die Schuldigeri können
in eine Vorschlagsliste (Artikel _419 Abs. 1, 52 Abs. l)
und ih den Gemeindebeirat nur mit Zustimmung
des· Kreiskirchenrats wieder aufgenommen wer
den.
(2) Bis zu ein.er Neuwahl von Ältesten hat der
Kreiskirchenrat die Aufgaben des Gemeindekir
chenrats einem anderen Gemeindekirchenrat oder
einem oder mehreren Bevollmächtigten zurWahr
nehmung zu übertragen; diese haben dafür zu
sorgen, daß möglichst bald wieder Älteste ge
wählt werden. Mit deren Einführung kann der
Gemeindekirchenrat seine Tätigkeit wieder auf- .
nehmen.
(3 Der vorhergehende Absatz ist auch anzuwen
den bis zur Bildung eines Gemeindekirchenrats 
in einer neugebildeten Kirchengemeinde oder wenn 
ein Gemeindekirchenrat wegen ungenügender Mit
gliederzahl nicht mehr beschlußfähig ist. 
( 4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 · erfolgt die
Ältestenwahl durch einen Wahlaussthuß, der aus
den Mitgliedern des nach Abs. 2 beai,i.ftragten an
deren Gemeindekirchenrates oder aus dem bzw.
den nach Abs. 2 Bevollmächtigten sowie aus den
über 18 Jahre alten Mitgliedern des Gemeinde
beirates besteht. Im Fall der Neubildung einer
I(irchengemeinde ist der Gemeindebeirat alsbald
entsprechend Artikel 71 von den nach Abs. 2 mit
der WahrnebnJung der Aufgaben des Gemeinde
kirchenrates Beauftragten ZU bilden.

VI. Besondere Bestimmungen
A_rtikel 74 

(1) Für Anstalts- und Persotialgemeinden werden
etwa erforderliche besondere Bestimmungen von
der Kirchenleitung erlassen; bis dahin gelten die
bisherigen Vorschriften weiter;
(2) über die Anerkennung neuer Anstaltsgemein
den .entscheidet die Kirchenleitung. Die Aner
kennung setzt in der Regel voraus, daß die An
staltsgemeinde die Gewähr der Dauer bietet, ein
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eigenes ständiges Pfarramt und eine eigene got
tesdienstliche Stätte besitzt. 

Artikel 76 
Große Kirchengemeinden k"önnen in �meindebe
zirke gegUedert :werden. über die Bildung von 
Gemeindebezirken beschließt der Gemeindekir
chenrat im Wege der kirchengemeindlichen Ord
nung oder die Kirchenleitung; nach Anhörung des 
Gemeinde- und des Kreiskirchenrats. Die kir
chengemeindliche Ordnung oder der ·Beschluß der 
Kirchenleitung müssen . die Verteilung der . Pfar
rer und Ältesten auf die Bezirke und die Bildung 
von. Bezirkskirchenräten· vorsehen, sie sollen ,den
Bezirken alle wesentlichen Aufgaben, insbesondere 
die Wahl µer Pfarrer und der Ältesten, in eigener 
Verantwortung übertragen. Die Vertretung und 
Verwaltung verbleibt dem Geme\i,ndekirchenrat. 

Artikel 716 
(1) Sind mehrere Kirchengemeinden unter einem
Pfarramt verbunden, so treten die Gemeindekir
chenräte in den gem«insamen Angelegenheiten1 

des Pfarrsprengels zu gemeinsamer Beratung und
Beschlußfassung zusammen. Für die Führung der
0-eschiifte gelten die gleichen Bestimmungen wie
für den einzelnen Gemeindekirchenrat.

(2) Die gemeinsame Beschlµßfassung _der. vereinig
ten Gemeindekirchenräte kann ·durch gleichlau
tende Beschlüsse der' einzelnen Gemeindekirchen
. räte ersetzt werden.

Attikel 77 
(1) Gemeindekirchenräte benachbarter Kirchenge
meinden können für gemeinsame Angelegenheiten
und Einrichtungen unter dem Vorsitz des dienst
ältesten Vorsitzenden zu einem gemeinsam bera
tenden und beschließenden Organ zusammentre
ten, für dessen Geschäftsführung die gleichen Be
stimmungen wie für den einzelnen '"Gemeindekir
chenrat gelten. Aufgaben der einzelnen Kirchen
gemeinden dürfen nur mit deren Einwilligung
oder mit Zustimmung der Kirchenleitung dem
gemeinsamen Organ übertragen werden.
(2) Dem Kreiskirchenrat · muß der Zusammentritt
angezeigt werden. Er oder die Kirchenleitung
kann ihn auch von sich aus anordnen, den Vorsitz
_anders. regeln und bestimmen, daß das gemeinsa
me Organ i:J.ur aus -Abgeordneten der einzelnen
Gemeindekirchenräte zu .bilden ist.

Artikel '78 
(1) Kirchengemeinden desselben Ortes oder be
nachbarter Orte können zur Verbesserung und
Vereinfachung ihrer Wirtschaftsführung und zum
Ausgleich der kirchlichen Lasten in einem Kir
chengemeindeverband · zusammengeschlossen wer
den.
(2) über die Bildung, Veränderi.mg oder Aufhe
bung von l{irchengemeindeverbänden beschließt
nach Anhörung der Beteiligten die Kirchenlei
tung. Sie trifft in einer . Verbandsordnung über
die Aufgaben des Verbandes, seine Vertretung

und seine Geschäftsführung nähere Bestimmun
gen. 
(3) Bis zum Erlaß neuer Verbandsordnungen gel
ten . für die bestehenden Kirchengemeindeverbän
de die bisherigen Vorschriften weiter.

zwe i t e r  A b s c h n i t t

Det Kirchenkreis 

I. Aufgaben und Bereich

Artikel� 
(1) Die Kirchenkreise dienen der Förderung des
geistlichen Wachstl,lmS der Gemeinden und der
Erfüllung gemeinsamer Aufgaben. Sie setzen sich
aus Kirchengemeinden zusammen.

(2) Die Kirchenkreise erfüllen ihre Aufgaberi in
den Grenzen der kirchlichen Ordnung in eigener 
Verantwortung. 

Attikel 80 
(1) Die · Kirchenkreise bleiben in den bisherigen
Grenzen bestehen. über eine Neubildung, Verän
derung, Aufhebung und Vereinigung von Kirchen
kreisen· .beschließt nach Anhörung der Beteiligten
die Kirchenleitung.

(2) Änderungen von Kirchengemeindegrenzen, die
zugleich Grenzen· eines Kirchenkreises sind, zie
hen die, Veränderung der Kreisgrenzen ohne wei
teres nach sich.
(3) Wird eine Vermögensauseinandersetzung er
forderlich, über die· die Beteiligten sich nicht ei
nigen, so entscheidet der Rechtsausschuß der Evan
gelisc).1.en Landeskirche Greifswald.

IL. Das Amt des Superintendenten 

Artikel 81 
(1) Träger des leitenden geistlichen Amtes im Kir
,chenkreis ist der Superintendent. Er übt es im
Geist der Liebe und der .Zucht aus.

(2) Der Superintendent wacht über die rechte Ver
kündigung des Evangeliums und ist der berufene
Berater und Seelsorger der Pastoren und der an
deren kirchlichen Amtsträger. Er fördert das
kirchliche Leben in. den Kirchengemeinden und
in der Gemeinschaft . des Kirchenkreises und führt
als Beauftragter der Kirche die Aufsicht im Kir
chenkreis.-

(3) Er hat insbesondere:
1. regelmäßig Visitationen in den Kirchengemein

den nach Maßgabe der Visitationsordnung durch
zufühten,

2. die Pfarrer; Pastorinnen und Prediger d_es Kir
chenkreises regelmäßig im Pfarrkonvent zu
sammenzurufen. Das Nähere regelt die Kon
ventsordnung, 11)

11) Konventsordnung vom Zl. 10. 1003 (ABI. 
Grfsw. 1'900 Nr. 4 S. 42). 
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3. die Kirchenältesten und die anderen kirchli
chen Amtsträger von Zeit zu Zeit zu versam
meln, um sie für ihren Dienst auszurüsten,

4. die Aufsicht über Amtsführung, Fortbildung und
Wandel der Pastoren und der anderen kirch
lichen Amtsträger zu üben,

5. die Wahl der Pfarrer zu leiten und sie in ihr
Amt einzuführen,

6. die kirchliche Ordnung im Kirchenkreise auf
rechtzuerhalten, für die Ausführung der An
ordnungen der Kirchenleitung und des Konsi
storiums zu sorgen und bei vorübergehenden
Störungen der kirchlichen/ Verwaltung einst
weilen selbst das Erforderliche zu veranlassen,

7. auf Anweisung des Bischofs zu ordinieren,

8. an den vom Bischof oder vom Propst einberu
fenen Superintendentenkonventen teilzunehmen.

Artikel ,82 
Der Superintendent hat das Recht, in jeder Ge
meinde seines. Kirchenkreises Gottesdienst zu hal
ten und das heilige Abendmahl zu spenden. 

Artikel 83 
Der Superintendent wird im Namen der Kirche 
yon der Kirchenleitung auf Vorschlag des Bischofs 
auf Lebenszeit berufen. Der Bischof hört zuvor 
die im Kirchenkreis fest angestellten Pfarrer, 
Pastorinnen und Prediger sowie die Mitglieder 
des Kreiskirchenrates. Widersprechen mehr als 
zwei Drittel aller Befragten, so muß der Bischof 
einen anderen Vorschlag machen. 

Artikel 84 
(1) Zum Superintendenten soll nur ein Pfarrer
bestellt werden, der sich im Dienst bewährt hat
und mindestens 10 Jahre seit der Ordination im
Amte steht.

(2) Der Superintendent bekleidet selbst ein Pfarr
amt. Sein DJenstverhältnis richtet sich - soweit
es nicht in dieser Kirchenordnung geregelt ist -
nach .der hierfür geltenden Ordnung.

Artikel 85 
Der Superintendent wird in einem Gottesdienst 
durch den Bischof oder in dessen Vertretung 
durch den Propst in sein Amt eingeführt. Dabei 
wird ihm die Berufungsurkunde übergeben. 

Artikel 816 
(1) Der Superintendent wird in seinem Amt ver
treten durch .. einen innerhalb des Kirchenkreises
fest angestellten ordinierten Amtsträger, der von 
der Kreissynode jedesmal nach ihrer Neubildung 
in der ersten Tagung gewählt wird und bis zur
Wahl eines Nachfolgers im Amt bleibt. Der Ge
wählte ist zugleich einer der Beisitzer im Kreis
kirchenrat (Art. 104 Abs. 2 Ziff. 1).

(2) Eine Vertretung von längerer Dauer kann das
Konsistorium mit Zustimmung des Bischofs an
ders regeln.

Artikel 87 

(1) Der Superintendent kann von seinem Amt zu
rücktreten, wenn der Bischof und die Kirchenlei
tung zustimmen. Der Bischof kann ihm nach
Beratung mit dem Propst und dem Konsistorium
den Rücktritt nahelegen. Folgt der Superinten
dent dem Rat des Bischofs nicht, so kann dieser
die Entscheidung der Kirchenleitung herbeifüh
ren, die die Entlassung beschließen kann. Das
Pfarramt, das der Superintendent innehat, bleibt
hiervon unberührt, wenn nicht die Kirchenleitung
im Einzelfall anders entscheidet.

(2) Scheidet der Superintendent aus seiner Pfarr
stelle aus, so endet gleichzeitig sein Amt als Su
perintendent, wenn nicht das Konsistorium im
Einvernehmen mit dem Bischof etwas anderes
bestimmt.

III. Die Kreissynode

Artikel 88
(1) Die Kreissynode ist die Vertretung der Ge
samtheit der Kirchengemeinden innerhalb des Kir
chenkreises. Sie ist berufen, die Kirchengemein
den zu gemeinsamer Verantwortung für das kirch
liche Leben zusammenzufassen und Anregungen
für die kirchliche Arbeit zu geben. Sie kann zu
allgemeinen und grundsätzlichen Fragen des kirch
lichen Lebens und zu besonders bedeutsamen
Vorkommnissen im Kirchenkreis Stellung nehmen.
Sie ist durch den Kreiskirchenrat auf jeder Ta
gung über die kirchlichen Zustände, über alle
wichtigen Ereignisse im Kirchenkreis und über
die Tätigkeit des Kreiskirchenrats zu unterrichten.
Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, ihr auf
Verlangen Auskünfte zu geben und Rat und Mah
nung von ihr entgegenzunehmen.

(2) Die Kreissynode hat insbesondere

1. für die Pflege kirchlicher Sitte und Ordnung
im Kirchenkreis Sorge zu tragen,

2. der christlichen Erziehung der Jugend sich an
zunehmen,

3. auf Beseitigung kirchlicher, sittlicher und sozia
ler Mißstände innerhalb des Kirchenkreises hin
zuwirken,

4. Die diakonische Arbeit in ihren mannigfachen
Formen zu fördern und zu vertreten.

Artikel 89 

Der Kreissynode ist vorbehalten: 

1. Die Vorlagen des Kreiskirchenrates oder über
geordneter kirchlicher Organe zu erledigen und
über Anträge der Kirchengemeinden zu be
schließen,

2. die ihr von der Kirche aufgetragenen Wahlen
zu vollziehen,

.3. kreiskirchliche Ämter einzurichten, 

4. besondere Einrichtungen für den Kirchenkreis
zu schaffen und Grundsätze für ihre Verwal
tung aufzustellen,
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5. über die Haushaltspläne der kreiskirchlichen
Kassen zu beschließen, deren Jahresrechnungen
abzunehmen, Umlagen auszuschreiben und über
die Zusti.nunung zu Maßnahmen der kreiskirch
lichen Vermögensverwaltung nach näherer Vor
schrift der kirc.hlichen ·verwaltungsordm.u�g zu
befinden; ·

6. über Bürgschaften des Kirchenkteises und ü_ber
die Aufnahme von Anleihen, durch die der 
Schuldenbestand· des Kirchenkreises vermehrt
wird und . die nicht aus laufenden Einkünften
derselben Voranschlagsperiode zurückerstattet
werden können, nach näheren Bestimmungen
der kirchlichen Verwaltungsordnung zu be
schließen.

Artikel 90 
Zur Regelung besonderer Einrichtunge� kann die 
Kreissynode kreiskirchliche Ordnungen oder Sat
zungen beschließen, die die kirchliche Ordnung 
ergänzen 'können, ihr aber nicht Widersprechen 
dürfen. Sie unterliegen der Genehmigung der Kir
chenleitung. 

Artikel 91 
(1) Die Kreissynode .. wird von vier zu vier Jahren
neu gebildet. ·

(2) Thr gehören an:
1. der SUperintenderit,

2. die Amtsträger, 'die in einem Pfarramt inner
halb des Kirchenkreises oder im ständigen Amt
einer Pastorin oder eines Predigers fest ange
stellt oder mit der Verwaltung eines solchen
Amtes vorübergehend betraut sind,

3. der Kreiskatechet, der Kreisjugendwart und der 
Kreiskirchenmusikwart,

4. Kreissynodalälteste, die jeder Gemeindekirchen
rat in der Zahl der Gemeindepfarrstellen und
der ständigen · Stellen für Pastorinnen aus den
zum Ältestenamt befähigten Gemeindegliedern
wählt. Sind mehrere Kirchengemeinden unter
einem Pfarramt verbunden, so wählen die ver
einigten Gemeindekirchenräte. Eine der Zahl der
Anstaltspfarrstellen entsprechende Zahl von
Kreissynodalältesten beruft der Kreiskirchenrat,·

5. entsandte Vertreter der kirchlichen Werke im
Kirchenkreis. Ihre Zahl und die Verteilung auf
die einzelnen Werke bestimmt der Kreiskirchen
rat.

(3) Weitere Kreissynodalälteste kann der Kreis
kirchenrat berufen, jedoch nicht mehr als fünf: 
(4) Für die Mitglieder der Synode, die ihr gemäß
Abs. 2 · Ziff. 4 und 5 angehören, sind Stellvertreter
vorzusehen, die auch Ersatzmitglieder sind ..
(5) Der Leiter des Kreiskirchlichen Rentamts nimmt
an den Tagungen der Synode mit beratender
Stimme teil.

Artikel 92 
Kreis- und Landespfarrer, Anstaltspfarrer �owie 
Pastoren und Pastorinnen, die im Kirchenkreis · 
ihren Wohnsitz haben und der Kreissynode nicht 

gemäß Artikel ·91 Absatz 2 Ziffer 2 angehören, 
nehmen an ihren Verhandlungen mit beratender 
Stimme teil. Dasselbe gilt für die im Kirchen� 
kreis wohnhaften Mitglieder der Landessynode. 

Artikel 93 
(1) Die Mitgliedschaft in der �reissynode endet. 
wenn 
1. die im Artikel 91 genannten Voraussetzungen

nicht mehr vorliegen oder
2. das Mitglied aus dem Kirchenkreis verzieht

oder
3. ein Kreissynodalältester, der zugleich Mitglied

im Gemeindekirchenrat ist, aus seinem Amt als 
Ältester entlassen wird.

(2) Die Mitgliedschaft ruht, solange einem Amts
träger die Ausübung seines Dienstes untersagt ist.

Artikel '94 
(1) Die Kreissynode tritt in der Regel einmal jähr
lich zusammen. Sie ist einzuberufen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder, der Kreiskirchenrat, die 
Kirchenleitung oder das Konsistorium\ es verlan-
gen.
(2) Ort und Zeit der Tagung bestimmt der Kreis
kirchenrat, ebenso die Tagesordnung unter Be.: 
rücksichtigung etwaiger Vorlagen der Kirchenlei
tung, des Konsistoriums .oder der Landessynode. 
Er macht von der Einberufung dem Bischof, dem 
Propst, dem Präses der Landessynode und dem 
Konsistorium Mitteilung. 
(3) Die Tagungen der Kreissynode werden mit ei
nem· Gotte�dienst eröffnet. Die Sitzungen werden
mit Gottes Wort und Gebet eröffnet und mit Ge
bet geschlossen Der Tagung der Kreissynode wird
innerhalb des Kirchenkreises im vorangehenden
Hauptgottesdienst fürbittend gedacht.

Artikel 95 
(1) Beim Eintritt in die Synode legen die Mit
glieder das Gelöbnis ab.
(2) Der Vorsitzende fragt: ,,Ich frage Euch vor
Gott: Wollt Ihr Euer Amt als Mitglieder dieser 
Synode sorgfältig und treu, dem Worte Gottes, 
dem Bekenntnis und den Ordnungen der Kirche 
gemäß verwalten und danach trachten, daß die. 
Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das 
Haupt ist, Christus?" 
(3) Die Mitglieder antworten: ,,Ja, mit Gottes
Hilfe."
(4) Wer das Gelöbnis v�rweigert, kann nicht Mit-
glied der Synode sein.

Artikel 96 
Ein Mitgiied der Synode, das seine Pflichten ver
säumt oder sich unwürdig verhält, kann durch 
den Svperintendenten nach Beratung im Kreis
kirchenrat vermahnt werden; liegt -grobe Pflicht
widrigkeit vor, so beschließt der Kreiskirchenrat 
die Entlassung aus der Synode. Das Mitglied ist 
vorher zu hören. Gegen die Entscheidung des 
Kreiskirchenrates ist eine Berufung an die Kir
chenleitung zulässig. 
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Artikel 00 
Für den Geschäftsgang der Kreissynode gilt fol
gendes: 
1. Der Superintendent beruft die Synode, eröffnet

und schließt die Tagung, leitet die Verhandlun
gen, handhabt die äußere Ordn,ung und führt
den Schriftwechsel.

2. Die Verhandlungen der Synode sind für alle
Glieder der Kirche öffentlich. Die Synode kann
die Öffentlichkeit ausschließen.·· Zu den Ver
handlungen der Ausschüsse haben nur die Mit
glieder der Synode Zutritt.

3." Der Bischof, der Propst und der Präses der 
Landessynode sowie beauftragte Vertreter der 

. Kirchenleitung und des Konsistoriums können 
an den Verhandlungen der Synode und ihrer 
Ausschüsse jederzeit. teilnehmen, das Wort er
greifen und Anträge stell�n. 

4. Die Synode ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der verfassungsmäßig zulässigen
Höchstzahl ihrer Mitglieder anwesend ist.

5. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit ge
faßt; bei Stimmengleichheit gilt ein; Antrag als
abgelehnt. Wahlen können durch Zuruf erfol
gen. Wird dagegen Widerspruch erhoben, so
findet Mehrheitswahl statt. Gewählt .ist, wer
die meisten Stimmen erhält. Liegt nur e i n

· Wahlvorschlag vor, so mµß ihn1 mehr. als die 
Hälfte der anwesenden Stimmberecl;ltigten zu
stimmen.

6. Außerhalb der Tagung ist auf Beschluß des
Kreiskirchenrats in besonderen Fällen schrift
liche Abstimmung zulässig.

7. Im übrigen regelt die Synode ihren Geschäfts
gang durch eine Geschäftsordnung.

Artikel . '98 
(1) Die Kreissynode kann zur Vorbereitung oder
Durchführung ihrer Beschlüsse sowie zur Betreu
ung bestimmter Einrichtungen oder Arbeitsgebiete
Ausschüsse; Arbeitskreise oder besondere Synodal
vertreter bestellen. Sie hat einen ständigen Er
ziehungsausschuß zu wählen, dem die Pflege und
Förderung des katechetischen Dienstes obliegt und
der der Kreissynode für eine gewissenhafte und
fruchtbare Durchführung der Christenlehre im
Rahmen der allgemeinen· Bestimmungen verant
wortlich ist. Dem Erziehungsausschuß sollen die 
Vertreter des katechetischen Dienstes in der Kreis
synode angehören.
(2) Die Ausschüsse und die Synodalvertreter sind
dem Kreiskirhcenrat verantwortlich und haben
ihm regelmäßig Bericht zu erstatten. Beschlüsse,
die dem Kirchenkreis. rechtliche Verpflichtungen
auferlegen, können sie nicht fassen. Der Super
intendent kann an den Beratungen der Ausschüsse
jederzeit teilnehmen.

Artikel 99 
(1) Auf Beschluß oder mit Genehmigung der Kir
chenleitung können mehrere Kreissynoden zur

Beschlußfassung über gemeinsame Angelegenhei
ten und Einrichtungen zu vereinigter Versamm
lung berufen werden. Die Kirchenleitung regelt 
den Vorsitz und. den Geschäftsgang. 
(2) Aufgaben der. einzelnen Kirchenkreise können
gegen deren Willen von den vereinigten Kreis
synoden nur mit Zustimmung der Landessynode
üb�ommen werden.

IV. Der Kreiskirchenrat

Artikel 100 
(1) Der Kreiskirchenrat trägt die Verantwortung
für alle Angelegenheiten des Kirchenkreises, die
nicht der Synode oder dem Superintendenten vor
behalten sind .
(2) Wenn die Synode nicht versammelt, ihre Ein
berufung nicht möglich ist oder der Bedeutung
des Gegenstandes nicht entspricht und die Erledi
gung der Angelegenheit keinen Aufschub duldet,
kann der Kreiskirchenrat auch die in den Arti
keln 88..:....00 der Synode vorbehaltenen Aufgaben 
einstweilen wahrnehmen. 

Artikel 101 
. (i) Der Kreiskirchenrat unterstützt den Superin
tendenten im Amt der geistlichen Leitung. Er 
soll von ihm an Kirchenvisitationen und an der 
Einführung von Pfarrern . beteiligt werden. An 
der .übung der· kirchlichen Zucht nimmt er nach 
den hierfür geltenden. Vorschriften teil. 
(2) Der Kreiskirchenrat bereitet die Tagungen der
Kreissynode vor, prüft . vorläufig die Legitimation
ihrer Mitglieder und führt die- Beschlüsse der
Synode aus.
(3) Er beruft die im kreiskirchlichen Dienst an
zustellenden Kräfte.

Artikel 102 
(1) Der Kreiskirchenrat vertritt den · Kitchenkreis
in Rechtsangelegenheiten, insbesondere auch vor
Gericht.
(2) E;r verwaltet das Vermögen des Kirchenkrei
ses und führt dessen Wirtschaft im .Rahmen des
Haushaltsplanes nach den Bestimmungen der.
kirchlichen Verwaltungsordnung.
(3) Er schreibt im Rahmen eines von· der Kir
chenleitung aufgestellten Planes die kreiskirch
lichen Kollekten aus und bestimmt über ihre Ver-
wendung. '
(4) Er beaufsichtigt die Vermögensverwaltung und
die Wirtschaftsführung der Kirchengemeinden und
der durch besondere Vorstände vertretenen kirch
lichen Kassen, Stiftungen und Anstalten, ins�e
sondere ihre Rechnungen. Die Prüfung der Rech
nungen kann er einem Rechnungsausscnuß· oder
einer kreiskirchlichen Amtsstelle übertragen.

Artikel 1'0'3 
(1) Die Kirchenleitung kann aus zwingenden Grün
den nach Anhörung der Gemeindekirchenräte den
Kreiskirchenrat beauftragen, namens der einzel..:
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nen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Rechts
geschäfte vorzunehmen, insbesondere das Vermö
gen der Kirchengemeinde oder Teile desselben 
seinerseits zu verwalten. Der Kreiskirchenrat 
kann für diesen Zweck ein kreiskirch,liches Rent
amt oder ein kreiskirchliches Steueramt einrich
ten, das seinen Weisungen untersteht. Auf Ver
langen der Kirchenleitung ist er hierzu verpflich-
tet. 11!) 

(2) Werden einem Kirchenkreis die Aufgaben ei
nes Kirchengemeindeverbandes übertragen, so liegt
die Erfüllung dieser Aufgaben dem Kreiskirchen
rat ob, soweit nicht. die Kirchenleitung sie der
Kreissynode vorbehält.

Artikel. 104 
(1) Der Kreiskirchenrat besteht aus dem Super
intendenten als Vorsitzenden und mindestens vier
weiteren Beisitzern ..
(2) Für seine Bildung und seirteri Geschäftsgang
gilt folgendes:
1. Die Beisitzer sind von der · Synode aus ihrer

Mitte bei jeder ersten Tagung zu Wählen. Sie
bleiben im Amt, bis die nächste Kreissynode
einen neuen Kreiskirchenrat gebildet hat. Un
ter den Beisitzern muß sich mindestens ein Ge
meindepfarrer . befinden. Die Zahl der Pastoren
darf mit Einschluß des Superintendenten die
Hälfte aller Mitglieder des Kreiskirchenrats
nicht übersteigen.. . . . ..

2. Für die Beisitzer werden Stellvertreter gewählt.
Die Voraussetzungen und die Reihenfolge ihres
Eintritts regelt die Kreissynode.·

3. Der Kreiskirchenrat muß mindestens alle drei
Monate einmal zusammentreten. Er muß ferner
einberufen werden, wenn zwei Beisitzer, die
Kirchenleitung oder das Konsistorium es ver
langen. Er ist beschlußfähig, wenn außer dem
Vorsitzenden zwei Beisitzer anwesend sind; Ar
tikel 68 Ziffer 2, ,3, 5 u11d 6 findet entsprechende
Anwendung. Schriftliche Befragung und Ab

. stimmung ist zulässig, wenn kein Mitglied wi-
derspricht.

4. Jedes Mitglied des Kreiskirchenrats. soll für be
stimmte Aufgaben im besonderen verantwort
lich sein. Im .Rahmen dieser Aufgaben soll es
die laufenden Geschäfte unter Mitwirkung des
Vorsitzenden erledigen.

5; über 'die Verhandlungen und die Beschlüsse 
des Kreiskirchenrats ist jeweils eine Nieder
schrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und 
dem Protokollführer oder einem weiteren Mit-• 
gliede zu· unterzeichnen ist. Ausfertigungen der 
Beschlüsse werden vom Vorsitzenden unter
zeichnet. Urkunden über Rechtsg�schäfte, die 
den Kirchenkreis Dritten gegenüber verpflich
ten sollen, und Vollmachten sind namens des 
Kirchenkreises von dem Vorsitzenden oder sei-

12) S. Kirchengesetz über die Kreiskirchlieben
Rentämter vom .JJ. 11. 1003 (ABI. ·Grfsw. 1956 Nr. 3 
s. 27).

nem Stellvertreter unter Beidrückung des Sie
geis zu vollziehen; dadurch wird Dritten gegen
.über die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfassung 
festgestellt. 

Artikel 105 
Bestehen in dei::rt Kirchen'kreis ausnahmsweise 
mehrere Superintendenturen, s9 wird die Stellung 
der Superintendenten im Kreiskirchenrat von_ der 
Kirchenleitung geregelt 

D r it ter A b s c hni t t
Die Evangelische Landeskirche Greifswald 

1, Aufgaben und Bereich 

Artikel 106 
(1) In der Evangelischen Landeskirche Greifswald
sind ihre Kirchengemeinden und Kirchenkreise
zu gemeinsamem kirchlichem Leben und Handeln
zusammengeschlossen. Mit der Aufgabe, das hei-.
matkirchliche . Leben zu pflegen, verbindet die
Landeskirche das Bestreben, in den Kirchenge-

, meinden das Bewußtsein der kirchlichen Einheit
wachzuhalten, ihnen die Weite und Erfahrung des
gesamtkirchlichen Lebens zu vermitteln und den
brüderlichen Dienst der Gemeinden aneinander
zu verwirklichen.
(2) Die Evangelische Landeskirche Greifswald ist
Rechtsnachfolger des Provinzialsynodal verbandes.
der . ehemaligen Kirchenprovinz Pommern. 13)

Artikel 107 
Änderungen der Grenzen der Evangelischen Lan
deskirche Greifswald können vorbehaltlich der ge
samtkirchlichen Bestimmungen mit den benach
barten Kirchen vereinbart •werden; die Vereinba
rungen bedürfen der Bestätigung durch die Lan-

.. dessynode. 

Artikel 108 
(1) Die Evangelische Landeskirche Greifswald ist
eine Kirche ·· lutherischen Bekenntnisses. Sie ist
Gliedkirche der Evangelischen Kirche der Union
und des Bundes der Evangelischen Kirchen in
der Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Sie gewährt allen Gliedern evangelischer Kir
chen Anteil an der Gemeinschaft des Gottesdien
stes und der Sakramente.
(3) Sie ist Mitgliedkirche des Lutherischen Welt
bundes und des ökumenischen Rates der Kirchen.

·• II. Der Bischof und die Pröpste

Artikel 109 
(1) Träger des leitenden geistlichen Amtes der
Evangelischen Landeskirche Greifswald ist der
Bischof. _Zu seiner Unterstützung im seelsorger
lichen Dienst an Pfarrern und Gemeinden werden
Pröpste berufen.

13) Betrifft Rechtsnachfolge nur im Gebiet der
Deutschen Demokratischen Republik. 
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(2) Der Bischof und die Pröpste sind verordnete
Prediger des Evangeliums. Sie leiten die Gemein
den und ihre Pfarrer nach evangelisch-lutheri
schen Grundsätzen. Sie sollen gemeinsam mit der
Kirchenleitung darüber wachen, daß das Amt der
Verkündigung den Auftrag erfülle, der ihin vom 
Hen"Il der Kirche gegeben i:st, daß falsche Lehre
und allerlei Irrtum fern von den Gemefoden sei,
und tlaß die Gemeinde:q ihrer Berufung eingedenk:
bleiben, Salz der Erde und Licht der Welt zu
sein. Ihr Hirtenamt -weist sie auf eine ständige
Fühlung mit den Pfarrern und den Gemeinden.
Ihr Wirken ist ein persönlicher brüderlicher Dienst;
geistliche Betreuung und Beratung, theologische
Förderung, · seelsorgerliche Belehrung, Mahnung
und Warnung, Weisung und Tröstung sind ihre
Mittel.
(3) Der Dienst des Bischofs erstreckt sich auf den
ganzen Bereich der Evangelischen Landeskirche 

· Greifswald, der Dienst des Propstes auf den Spren
gel, der ihm übertragen ist. Die Zahl der Spren
gel und ihre Abgrenzung bestimmt die Landes
synode.

1. Die Pröpste

Artikel 110
(1) Die Pröpste. sind in ihrem Sprengel ·die. stän
digen Vertreter und .Mitarbeiter des· Bischofs in
allen geistlichen Angelegenheiten, die nicht Auf
gabe der Verw�ltung sind.
(2) Sie führen. ihr Amt im Einvernehmen mit dem
Bischof. In der. Erfüllung ihrer Aufgaben sind
die Pröpste selbständig. In grundsätzlichen Fra
gen müssen .sie sich mit dem Bischof verständi
gen und auf eine einheitliche Leitung der Spren
gel Bedacht nehmen.

(3) Auf Einladung des Bischofs und unter dess_en
Vorsitz· treten die Pröpste zu gemeinsamen Bera
tungen zusammen, an denen in der Regel auch
das leitende theologische Mitglieq. des Konsisto
riums teilnimmt.

Artikel 111 
(1) Der Propst übt in seinem Sprengel den Dienst
der geistlichen Betreuung und Beratung der Trä
ger des Predigtamtes aus und fördert ihre. theo
logische Fortbildung unbeschadet der Verantwor
tung des Superintendenten.
(2). Er darf von ihnep. Rechenschaft fordel'.n über 
ihre geistliche Amtsführung, insbesondere über 
ihre Sorgsamkeit . in Predigt und Unterricht. In 
besonderen Fällen kann er sich Predigten und 
Katechesen vorlegen lassen. 
(3) Er beaufsichtigt die Ausbildung der Vikare
außerlialb des Predigerseminars.

Artikel 112 
(1) Durch Besuche der Pfarrer und Gernei,nden,
durch Teilnahme an Pfarrkonventen, Kreiskir
cheritagen, Krei,ssynoden und Visitationen verschafft
sich der Propst eingehende Kenntnis von dem
Stand des geistlichen Lebens' in seinem Sprengel.

(2) In den Kreissynoden und Pfarrkonventen so.;.
wie in den Sitzungen der Gemeinde- und Kreis
ki.rchenräte kann der Propst jederzeit das Wort
ergreiten und Anträge stellen. Auf Verlangen des
Propstes sind die Vorsitzenden der Kreis- und
Gemei,ndekirchenräte verpflichtet, den Kreiskir
chenrat oder den Gemeindekirchenrat zu einer
Sitzung einzuberufen. Das gleiche gilt für die
Einberufung der Pfarrkonvente durch den Super
intendenten.

Artik;el lIB 
(1) Der Propst kann. die Superintendenten, die
Pfarrer und die anderen kirchlichen Amtsträger
sei,nes Sprengels in Konventen versammeln und
in seinem Sprengel allgemeine kirchliche Veran-

. staltungen sowie theologische Lehrgänge und Frei-
zeiten durchführen. 
(2) Er nimmt an den vom Bischof veranstalteten
Visitationen teil. Die Berichte des Superintenden
ten über die von diesem in den Gemeinden durch
geführten Visitationen gehen zunächst dem Propst
zu. Er prüft sie und bereitet. in allen Fragen der
geistlichen Leitung den Visitationsbescheid für
das Konsistorium. vor. Die. Gemeinde des Super
intendenten visitiert er selbst.

Artikel 114 .· 
(1) Der Propst soll sich in besonderer Weise für
die Leitung und überwachung des katechetischen
Dienstes verantwortlich wissen.
(2) Er pflegt die kirchliche Männer-, Frauen- und
Jugendarbeit und fördert die Werke der Inneren
Mission und die sonstigen Werke des äiakoriischen
und missionarischen Dienstes.

Artikel 115 
Der Propst bat das Recht, in jeder Gemeinde sei
nes Sprengels Gottesdienste zu halten und das 
Heilige Abendmahl zu spenden. 

Artikel 116 
(1) Der Propst wird näch Anhörung der Super-' 

intendenten seines Sprengels auf Vorschlag des
Bischofs durch die Kirchenleitung· berufen.
(2) Die Berufung erfolgt entweder im Hauptamt
auf Lebenszeit oder nebenamtlich in Verbindung
mit einem Pfarramt. Ist die Ernennung im Haupt-:
amt erfolgt, so wird ihm gleichzeitig ein Predigt
amt in einer Kirchengemeinde seines Amtssitzes
übertragen. Von den übrigen Pflichten eines Ge
meindepfarrers ist er entbunden. Im Falle der
nebenamtlichen Berufung soll er in seinem · Pfarr
amt soweit entlastet werden, als es die Aufgaben·
des Propstamtes erfordern.
(3) ·Der Propst wird vom Bischof in einem Got
tesdienst eingeführt. Das Amtskreuz und die Be
rufungsurkunde werden ihm bei seiner Einfüh-
rung übergeben.

· 

Artikel 117 
Die Vertretung des Propstes regelt der Bischof. 
Bei einer Behinderung von längerer Dauer und 
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im Falle der Vakanz des Amtes kann die Kir
chenleitung einen· Vertreter bestellen. 

Artikel 118 
(1) Der Propst kann von seinem Amt zurücktre:.. 

ten, wenn die Kirchenleitung zustimmt. Der Bi
schof kann ihm nach Beratung mit dem Konsi
storium den Rücktritt nahelegen. Folgt der Propst
dem Rat des Bischofs nicht, so �ann dieser die
Entscheidung der Kirchenleitung herbeiführen

1 
die

die Abberufung aus dem Propstamt beschließen
kann. Das Pfarramt, das der Propst im Falle der
nebenamtlichen Berufung innehat,· bleibt hiervon
unberührt.
(2) Scheidet der nebenamtlich berufene Propst aus
seiner Pfarrstelle aus, so ehdet .gleichzeitig das
Propsta.mt, wenn nicht die Kirchenleitung im
Einvernehmen mit dem Bischof etwas anderes be
stimmt.

2. Der Bischof
Artikel U,9

(1) Der Bischof übt den Dienst geistlicher Leitung
füt den gesamten Bereich der Evangelischen Lan
deskirche Greifswald aus. Ihm ist die Fürsorge
für die Einigkeit der Kirche im Glauben und in
der Liebe sowie für das Wachstum det Kirche in
der Fülle ihrer Ämter und ihrer lebendigeI?, Kräf
te besonders anbefohlen.
(2) ·zur Pflege der wissenschaftlichen Arbeit in
der Kirche hält .er Verbindung mit der theolo
gischen Fakultät. ·
(3) Er bemüht sich um. die Förderung des theolo
gischen NachJWuchses und leitet die theologischen 
Prüfungen. 
(4) Er ordiniert die Pastoren, sofern er diesen
Dienst nicht dem zuständigen Propst oder Super
intendenten überträgt.
(5) Er hat die oberste Leitung des katechetischen
Dienstes.
(6) Zu seiner Zuständigkeit gehört die Einweihung
von Kirchen und Kapellen.
(7) Durch seine Besuche sowie durch Visitationen
dient der Bischof den Gemeinden und nimm_t Ein
blick in das Gemeindeleben.

Artikel 120 
Es ist die besondere Aufgabe des Bischofs, die 
geistigen Bewegungen der• Zeit zu verfolgen und 
sich von der Lage der Kirche in Zeit und Welt 
und den besonders hervortretenden kirchlichen 
Aufgaben ständig Rechenschaft zu geben. Es ist 
Gegenstand seiner Sorge, daß die .Kirche die Er
kenntnisse und Kräfte, die die Heilige Schrift und 
die Bekenntni�se darbieten, für das gesamte Le
ben des Volkes fruchtbar macht. Er hat das 
Recht, in Hirtenbriefen zu den Gemeinden seines 
Amtsbereiches zu sprechen und das Zeugnis des 
'Evangeliums aucp. in bedeutsamen Fragen des öf
fentlichen Lebens mahnend und warnend, erbau
end. und tröstend zu verkündigen. 

Artikel 121 
(1) Der Bischof vertritt die Evangelische Landes
kirche Greifswald inmitten der Pfarrer und Ge
meinden, im Kreise der Bischöfe und leitenden -
Amtsträger der deutschen evangelischen Kirchen._

_ geg�püber den Kirchen der Ökumene sowie ge
genüber den anderen christlichen Konfessionen
Und in der Öffentlichkeit der Welt.
·c2) Die Vorschriften des Artikels 133 Absatz 1 über
die rechtliche Vertretung der Kirche bleiben hier
durch unberührt. - ·

Artikel 122 
(1) Der Bisc_hof wird durch ein Wahlkollegium
gewählt und auf Lebenszeit hauptamtlich beru
fen. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz, das.
auch die Vorschriften über die Beendigung des 
Amtes enthält. 14) 
(2) ·rne . Einführung findet in einem Gottesdienst
statt. Dabei werden dem Bischof. das Amtskreuz
und die Berufungsurkunde übergeben. Damit
übernimmt er da-s bischöfliche Amt.
(3) -Dem Bischof wird von der Kirchenleitung;
gl�ichzeitig ein Predigtamt in einer Kirchenge
meinde · seines Amtssitzes übertragen. Von den
übrigen - Pflichten eines Gemeindepfarrers ist er 
entbunden.
(4) Der Bischof hat das Recht, in· allen Gemein
den der Evangelischen Landeskirche Greifswald
Gottesdienste zu halten und das , Heilige Abend
mahl zu spenden.

Artikel 123 
(1) Die Kirchenleitung stellt dem Bischof dieje
nigen Hilfskräfte und Einrichtungen zur Verfü
gung, deren . er für sein Amt bedarf. Er kann
auch die Mitglieder und Mitarbeiter des Konsi
storiums zur Erledigung seiner Aufgaben heran
ziehen.
(2) Der Bischof wird in seinen rein geistlichen
Obliegenheiten insbesondere in allen gottesdienst
lichen Handlungen durch den zuständigen - im 
Zweifelsfall durch den · dienstältesten ...,... Propst
vertreten. Bei einer Behinderung von längerer
Dauer und im Falle der Vakanz des bischöf
lichen Amtes kann · die Kirchenleitung einen Amts
ver:weser ·_bestellen.

III. Die Landessynode
Artikel 124

(1) Die, Landessynode ist die Vertretung der Ge
samtheit der Kirchengemeinden im Bereich der
Evangelischen Landeskirche Greifswal_d.
(2) Die. Landessynode hat den Auftrag, dafür ein
zutreten, daß das Evangelium von Jesus Christus

14) ·Kirchengesetz über die Wahl . des Bischofs
vom '26. 11. 1953 in der Fassung des Kirchenge
setzes vom 8. 11. 1970 zur Änderung des Kirchen
gesetzes .über die Wahl des Bischofs (ABI. Grfsw. 
1gro Nr. 11 s. 119). 



Heft 2/3 1971 Amtsblatt 33 

im Bereich der Landeskirche lauter und rein ver
kündigt und durch die. Tat bezeugt wird. Sie soll 
Mittel und Wege suchen, das gesamte Volksleben 
mit den Kräften des· Evangeliums zu durchdrin
gen, Schäden abzustellen und Gefahren, die der 
kir.chlichen Arbeit drohen, rechtzeitig zu beheben. 
Sie soll zu wichtigen kirchlichen Fragen Stellung 
nehmen und sich unerschrocken für die Geltung 
der Gebote Gottes im öffentlichen Leben einset
:zen. · Sie 'hat das Recht, die Gemeinden anzu
sprechen und ihnen mit Rat und Mahnung zu 
dienen. 
(3) Die Landessynode 'handelt als eine brüderlic.he
.Gemeinschaft im Vertrauen auf den Herrn und
im Aufblick zu J.lhm. Sie soll im Gehors.am ge
gen Ihn frei handeln und ihre Unabhängigkeit
wirhren. .,, 

Artikel 126 
(1) Die Landessynode beschließt die Kirchenge
setze, soweit nic!'ht gesamtkirchliche ._ Ord,nungen
dem entgegenstehen.
(2) Kirchengesetze werden vom Präses der Lan
dessynode· ausgefertigt und von der Kirchenlei
tung .im Amtsblatt verkündet. Sie treten, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, mit dem 14. Tage
nach der Ausgabe des Blattes in Kraft. Ist die
Verkündung im Amtsblatt nicht möglich, so ist
auf anderem Wege für eine möglichst umfassende
Bekanntgabe Sorge zu tragen. In diesem Falle
treten die Kirchengesetze � wenn nichts anderes
bestimmt ist - einen Monat nach der Beschluß
fassung in Kraft.

Artikel 126 
(1) Die Landessynode erledigt die Vorlagen der
gesamtkirchlichen Organe, der Kirchenleitung, des
Bischofs und des Konsistoriums.
(2) ·sie beschließt über die aus ihrer Mitte ge
stellten Anträge sowie über die Anträge der 
Kreissynoden, der Kreiskirchenräte, der Super
intendenten. und der Pfarrkonvente.
{3) Sie entscheidet insbesondere über: 
1. die Einführung neuer Agenden und Gesang

bucher,
.2. die Zulassung neuer Le!hrbüc.her für den kirch

lic,hen Unterricht, 
.3. die Haus'haltäpläne der Kassen der Evangeli

schen Landeskirche Greifswald, die Abnahme 
der Jahresrec,hnungen, die Ausschreibung der 
Umlagen und · über die_ Zustimmung zu Maß
nahmen der Vermögensverwaltung nach nähe
rer Vorschrift der · kirchlichen Verwaltungsord-
nung, 

-4. die Richtlinien für die Aufstellung des Kircheri-
- kollektenplanes und über die Ausschreibl,Ulg

der Hauskollekten.

(4) An den theologischen Prüfungen nimmt die
Landessynode durch Mitglieder _ teil, die sie aus
.ihrer Mitte wählt.

(6) Die Landessynode stellt die · Gn�ndsätze 1'.ur

die Verwaltung besonderer :Einrichtungen und An
stalten der Evangelischen Landeskirche Greifswald

i auf. 
(6) Sie regelt die Durchführung der aHgemeinen
kirchlichen Grundsätze über die Anstellung_ und
Amtsbezeichnung der Amtsträger der Evangeli
schen Landeskirche Greifswald.

Artikel 12'7 
Soweit im übrigen die - kirchliche Ordnung einzel
ne Angelegenheiten der Landessynode überträgt, 
kann sie die Kirchenleitung zu ihrer Erledigung 
ermächtigen. Sie kann die Ermächtigung für be
stimmte Arten von Geschäften allgemein erteilen; 
in diesem Falle hat die Kirchenleitung bei ihren 
Entschließungen auf die Ern:iächtigung Bezug zu 
nehmen .. 

Artike� -128 
(1) Die Landessynode wird von sechs zu sechs
Jahren neu gebildet.
(2) Ihr. gehören an:
1. der Bischof, die Pröpste und die weiteren Mit�

·glieder der Kirchenleitung kraft ihrer .Ämter;
,2. neun Superintendenten, die von der Gesamtheit 

der Superintendenten in einem Konvent unter 
Leitung des ciienstältesten anwesenden Super
intendenten aus ihrer Mitte gewählt werden; 

3. - je ein Pfarrer aus jedem Kirchenkreis, der von
der Kreissynode in geheimer Wahl gewählt
wird. Die fest angestellten Pastorinnen und
Prediger sind den Pfarrern hierbei gleichge
stellt. Die Kirchenleitung kann_ bestimmen, daß
'in großen Kirchenkreisen 2 Amtsträger zu wäh;_
len sind. Der Superintendent steht nicht zur
Wahl;

4. Vertreter der Amtsträger des ergänzenden und
unterstützenden Dienstes, die von diesen nach
einer von der Kirchenleitung zu erlassenden
Ordnung aus ihrer Mitte gewählt werden. Ist
dieser Weg nicht gangbar, so fordert die Kir
chenieitung die Amtsträger zu Vorschlägen auf
und beruft unter möglichster Berücksichtigung
der _Vorschläge die Vertreter. Ihre Zahl soll
sechs nicht überschreiten;

6. je ein Landessynodalältester aus jedem Kir-,,
chenkreis, der von der Kreissynode aus der
Mitte der Kreissynodalältesten in geheirrier Wahl
gewählt wird. Die Kirchenleitung kann be
stimmen, daß in großen. Kirchenkreisen bis zu
vier _ Landessyriodalälteste zu wählen sind;

6. Vertreter der kirchlichen Werke, die von de
ren Leitungen in die Synode entsandt werden.
Ihre Zahl darf ein Zehntel der .gemäß Ziffer .
2-'6 zu w:ählenden--Synodalen nicht überschrei.;.
ten. Die .Verteilung auf die einzelnen Werke
bestimmt die Kirchenleitung;

7. ein vom Lehrkörper der Sektion Theologie an
der Ernst-Moritz-'Arndt-Universität Greifswald
gewählter Professor der Theologie;
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' 
8. weitere Glieder der Kirche, die durch die Kir-

chenleitung berufen . werden, jedoch höchstens
sieben.

(3) Für die Mitglieder der Landessynode, die ihr
· gemäß Abs; 2 Ziff. .3-6 angehören., sind je zwei
Stellvertreter. vorzusehen, die nach ihrer Reihen
folge auch Ersatzmitglieder sind .. 
(4) Die Synodalen sind in ihren Entscheidungen
an Weisungen nicht gebunden. · Bei ibrem Eintritt·
in die Synode findet Artikel 95 Anwendung.

Artikel 129 
(1) Die Landessynode tritt in der Regel einmal
im Jahr zusammen. Sie ist einzuberufen, wenn
ein Drittel der Mitglieder oder · die Kirchenleitung
es- verlangen.
(2) Ort und Beginn der Tagung bestimmt die Kir-
chenleitung.
(3) Die Synode beginnt mit einem Gottesdienst.
Die Sitzungen werden mit Gottes Wort und Gebet
eröffnet und mit Gebet geschlossen.
( �) Der Tagung der Landessynode wird in allen 
Gemeinden der Evangelischen Landeskirche Greifs
wald im Hauptgottesdienst fürbittend gedacht. 

Artikel 130 
(1) Die ·· Landessynode wählt in ihrer ersten Ta
gung für die Dauer ibrer Amtszeit· ans ihrer Mitte
den Präses, und ._ zwei Stellyettreter .. Diese blei
ben bis zur.Neuwahl im Amt. Der Bischof steht 
nicht zur Wahl. 
(2) Der Präses· beruft die Landessynode, eröffnet
und schließt die Tagung, leitet die Verhandlun
gen,. handhabt die äußere Ordnung,. fertigt die
Beschlüsse aus und führt den Schriftwechsel.

Artikel 131 
(1) Die Landessynode ist beschlußfähig, wenn min
destens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend
sind. Im übrigen gelten . für den Geschäftsgang
die gleichen Grundsätze . Wie nach Artikel 00 Zif
fer 2, 5 und 7 für die Kreissynode.
(2) Kirchengesetze oder sonstige kirchliche Ord'.""
nungen erfordern. eine zweimalige Beratung und
Beschlußfassung:
(3) Äliderungen der Kirchenordnung müssen in·

· zwei Lesungen . an· verschiedenen Tagen beschlos
sen werden und bedürfen in der zweiten Lesung
der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der
-anwesenden ·Stimmberechtigten;

., 

IV. Die Kirchenleitung

Artikel 132
(1) Die Ki�henleitung nimmt die in Artikel 124
genannten Aufgaben laufend wahr, wenn die Lan
dessynode nicht versammelt ist.
(2) Sie kann auch darüber hinaus sonstige Auf
gaben erfülleQ, die der Landessynode vorbehalten 
sind, wenn diese nicht versammelt, ihre Einberu
fung nicht möglich ist oder der Bedeutung des 

Gegenstandes nicht entspricht und die Erledigung· 
der Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 

. diesem Fall kann die Kirchenleitung Angelegen
heiten, die den Erlaß eines Kirchengesetzes er
fordern, durch Verordnung regeln. Soll auf die"'. 

sem · Wege die Kirchenordnung geändert werden. 
so müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder 
zustimmen. Die Verordnung ist der. Synode bei: 
ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung. 
vorzulegen. Wird sie nicht genehmigt, so hat die . 
Kirchenleitung sie aufzuheben. 
(3) Die Kirchenleitung bereitet die Tagung der
Landessynode und ihre Beschlüsse vor. Sie prüft
vorläufig die Legitimation der Synodalen. Sie
führt ihre Beschlüsse durch und erläßt insbeson
dere die notwendigen Ausführungsbestimmungen.
(4) Die Kirchenleitung ist an die Beschlüsse der
Synode gebunden. Gegen Beschlüsse der Landes
synode . kann die. Kirchenleitung innerhalb von 
drei Monaten Einspruch erheben, wenn mindest-ens 
zwei .Drittel ihrer Mitglieder zustimmen. Der Ge
genstand ist der Synode bei ihrem nächsten, Zu
sammentritt nochmals vorzulegen. Hält sie ihre 
Entschließung aufrecht, so ist danach zu verfah-
ren. 
(5) Die Kirchenleitung 'beruft, soweit nicht etwas
anderes bestirnmt ist, die in Landespfarrämtern
anzustellenden Pästoren und sonstigen Amtsträger
des höheren Dienstes und regelt - soweit erfor
. derlich -'-- ihre Stellung und · Aufgaben.
(6) Die Kirchenleiturig soll sich vorwiegend für
Angelegenheiten von allgemeinklrchlicher Bedeu
tung und für Einzelfragen· von besonderer Wich
tigkeit verantwortlich wissen.

Artikel 133 
(1) Die Kirchenleitung vertritt die Evangelische
Landeskirche Greifswald. Zur Vertretung in Rechts
angelegenheiten, _ in,sbesondere vor Gericht, ist auch
das Konsistorium ermächtigt.
(2) Die Kirchenleitung kann auch andere Angele
genheiten, die die kirchliche Ordnung ihr zuweist,
in geeigneten Fällen dem Konsistorium zur Erle
digung übertrageri. Das Konsistorium hat in sol
chen Fällen auf die Ermächtigung Bezug zu neh
men.

Artikel 134 
(1) Die Kirchenleitung hat Beschlüsse der Ge-

. meindekirchenräte, der Kreissynoden und .ihrer
Ausschüsse und der Kreiskirchenräte außer Kraft
zu setzen, wenn sie mit· Schrift und Bekenntnis
nicht vereinbar si.nd Und die dadurch für das
kirchliche Leben entstehende Gefahr auf andere
Weise nicht zu beheben ist. Der Vorsitzende der
Körperschaft, die einen solchen Beschluß faßt, ist
verpflichtet, den Beschluß zunächst nicht auszu
führen, sondern ihn der Kirchenleitung vorzule
gen. Die Körperschaft, deren · Beschluß außer Kraft
gesetzt wird, kann eine nochmalige Prüfung und
Entscheidung verlangen, die nicht früher als zwei
Monate nach der ersten erfolgen darf.
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(2) Beschlüsse der in Absatz 1 genannten Körper
schaften, die das Recht verletzen oder die ein
heitliche Finanzwirtschaft der Kirche gefährden,
setzt das Konsistorium außer Kraft. Hiergegen
ist innerhalb ·eines· Monats die Beschwerde an den 
Rechtsausschuß der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald zulässig. 

Artikel 135 
(1) Der Kirchenleitung· gehören an:
1. · der Bischof und die Pröpste,
2. der Präses der Landessynode,
3. 6 weitere Mitglieder der Landessynode, die von

der Synode jedesmal nach ihrer Neubildung in
der ersten Tagung gewählt werden urid bis zur
Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Wie
derwahl ist· zulässig, nicht mehr als die Hälfte
sollen Pastoren sein,

4. das leitende juristische und das leitende theo-
logische Mitglied des Konsistoriums.

(2) Falls unter den gemäß· Absatz l Ziffer 3 ge
wählten Synodalen sich kein Professor der Theo- .
Iogie von der Universität Greifswald befindet, · kann
die Kirchenleitung durch Zuwahl einen solchen
berufen.
(3) Bei Beschlüssen über Vorlagen des Konsisto
riums tritt der vom Vorsitzenden des Konsisto
riums . für diesen Fall · bestimmte · Berichtersta.tter 
des Konsistoriums mit Stimmrecht hinzu. 
(4) Für die von der Landessynode gewählten Mit
glieder sind je zwei Stellvertreter zu wählen, die
nach ihrer Reihenfolge im Falle längerer Behin
derung an Stelle der ordentlichen Mitglieder ein
berufen werden und auch Ersatzmitglieder sind.
Für die übrigen Mitglieder treten bei Behinde
rung ihre Vertreter i!D Amt ein.
(5) Die riicht zur Kirchenleitung· gehörenden Mit
glieder .des Konsistoriums nehmen· an den Sitzun
gen beratend teil; die weiteren Mitarbeiter des
Konsistoriums können hinzugezogen werden.

Artikel 136 
Vorsitzender der Kirchenleitung ist der Bischof. 
Stellvertretender Vorsitzerider ist der Präses der 
Landessynode. Einen weiteren Stellvertreter wählt 
die Kirchenleitung aus ihrer Mitte. 

Artikel IB7 
Die Kirchenleitung tritt mindesten� einmal im,, 
Monat zusammen. Sie ist beschlußfähig, wenn 
außer dem Vorsitzenden mehr als· die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Sofern besondere Ver
hältnisse die Einberufung oder den Zusammentritt 

· von mehr als der Hälfte" der Mitglieder außer.
dem Vorsitzen.den nicht möglich machen, ist die
Kirchenleitung auch beschlußfähig, wenn außer
dem Vorsitzenden mehr als ein Viertel der Mit
glieder anwesend ist.

Artikel 138 
Urkunden, welche die Evangelische Landeskirche 
Greifswald Dritten gegenüber verpflichten sollen, 

und Vollmachten sind namens der Evangelischen 
Landeskircht? Greifswald entweder vom Vorsit
zenden der Kirchenleitung oder vom leitenden 
juristischen Mitglied des Konsistoriums, bei de
ren Verhinderung von deren Vertreter im Amt,. 
unter Beidrückung des Siegels zu vollziehen. Da
durch wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit 
der Beschlußfassung festgestellt. 

V. Das Konsistorium

Artikel 139
(1) Das Konsistorium führt die laufenden Geschäf
te der Evangelischen �andeskirche 'Greifswald. Es
berät und unterstützt die Kirchenleitung, bereitet
ihre Beschlüsse vor und führt sie aus,
(2) Es. ist für alle Angelegenheiten der kirchlichen
Verwaltung verantwortlich, die die kirchliche Ord
nung nicht einer anderen Stelle überträgt, insbe
sondere für die Aufsicht über die · Kirchengemein
den, Kirchenkreise und kirchlichen Amtsträger.

Artikel 140 

Das Konsistorium handelt im Rahmen der kirch
lichen Ordnung und der von der Landessynode 
und der Kirchenleitung ihm gegebenen Weisun
gen unter eigener Verantwortung. Die Kirchen
leitung _kann sich über die Tätigkeit des Konsi
storiums jederzeit unterrichten und auf seine Maß
nahmen Einfluß nehmen. Das Konsistorium kann 
seinerseits in Angel_egenheiten von besonderer Be
deutung eine Entscheidung oder Weisung der Kir-
chenleitung nachsuchen. 

· · 

Artikel 141 

Das Konsistorium steht den gesamtkirchlichen 
Stellen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Ver
fügung. 

Artikel 14.2 
(1) Das Konsistoril.im. soll die Selbstverwaltung
und Initiative der Kirchengemeinden und Kir
chenkreise auf jede Weise zu stärken suchen.
(2) Bestimmte Aüfgaben des Konsistoriums kön
nen auf die Kreiskirchenräte oder· auf Be
zirkskirchenämter übertragen werden. Dies · gilt
insbesondere für alle Angelegenheiten der Ver
waltung des kirchlichen Vermögens einschließlich
der wirtschaftlichen Angelegenheiten der kirch.:
liehen Amtstr�,ger.
(3) Das Näher�. bestimmt die Kirchenleitung. Sie
kann die Regelung zunächst auf Teile der Kirche
beschränken.

Artikel 14'3 
(1) Dem Konsistorium gehören der Bischof sowie
theologische und juri&tische Mitglieder an. Sie bil
den das Kollegium des Konsistoriums.
(2) Den Vorsitz im Konsistorium führt der Bischof,
in seiner Vertretung das leitende juristische Mit.:.
glied, bei dessen Behinderung das leitende theo
logische Mitglied. Das leitende juristische Mit
glied führt die Dienstaufsicht und leitet den Ge
schäftsgang des Konsistoriums.
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(3) Die Pröpste und die Mitglieder der Kirchen
leitung können an den Beratungen des Konsisto
riums jederzeit teilnehmen.

Artikel 144 
Außer den Mitgliedern des Konsistoriums können 
theologische und andere Mitarbeiter als Referenl'" 
t�n im Hauptamt oder im Nebenamt berufen wer
den. Sie sind in der Regel nicht . auf · Lebenszeit, 
sondern auf Wider;ruf einzustellen. Die Dauer der 
Beschäftigung. soll bei Theologen im allgemeinen 
fünf Jahre nicht überschreiten. 

Artikel 146 
(1) Die._ Berufung der Mitglieder und Mitarbeiter
des Konsistoriums und ihr.e Dienstverhältnisse
richten sich nach der gesamtkirchlichen Ordnung.

(2) Den hauptamtlichen theologischen Mitgliedern
des Konsistoriums soll Gelegenheit gegeben wer
den, an ihrem Amtssitz Gottesdienste zu halten.

VI. Besondere Ämter und Di�nststellen.

Artikel 146 
Die Aufgaben des Theologischen Prüfungsamtes 
richten. sich nach der Pfarrervorbildungsordnung. 
Die Leitung liegt dem Bischof ob, bei dessen Be
hinderung. dem leitenden theologischen Mitglied 
des Konsistoriums. Die Mitglieder werden -:- so-,, 
weit nicht in Artikel 126 Absatz 4 etwas anderes 
besfünrrit ist - auf Vorschlag des Bischofs •.von 
der Kirchenleitung berufen. 

Artikel 14'7 
Inwieweit zur Betreuung einzelner Arbeitsgebiete 
besondere Ämter, Dienststellen, Arbeitskreise oder 
beratende Kollegien (Kammern und Ausschüsse) 
einzusetzen sind,· bestimmt die Landessynode;: be
ratende Kollegien können auch von der Kirchen
leitung gebildet werden. Der Bischof trägt dafür 
Sorge, daß die Arbeit solcher Stellen im engen 
Einvernehmen mit der Kirchenleitun� und dem 
Konsistorium geschieht. 

Artikel 148 
(1) Der Rechtsausschuß der Evarigelischep Lan
deskirche Greifswald ist berufen, über -Rechtsfra
gen der kirchlichen Verwaltung in den durch die
kirchliche Ordnung bestimmten . Fällen zu .. · ent
scheiden.· Die kirchliche Ordnung kann ihm wei
tere rfchterliche Aufgaben übertragen. Die. Or
gane . der Evangelischen Landeskirche Greifswald
können seinen Dienst für die Erstattung von
Rechtsgutachten in Anspruch nehmen.

(2) Der Rechtsausschuß ist eine unabhängige kirch
liche Dienststelle, die an die Ordnung der Kirche
- jedoch nicht an Weisungen - gebunden ist.
Seine Entscheidungen sind endgültig, soweit nicht
die igesamtkirchliche Ordnung ein Rechtsmittel
vorsieht.

(3) 'Dem Rechtsausschuß gehören an:
1. das leitende· juristische Mitglied des Konsisto

riums als· Vorsitzender,

2. 4 Mitglieder, die von der Landessynode bei ih
rer ersten Tagung für die Dauer der Amtszeit
der Landessynode gewählt werden und bis zum
Eintritt ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Von
diesen müssen zwei Pfarrer sein; die beiden
anderen Mitglieder, von denen eines recntskun
dig s·ein muß, müssen die Befähigung zum Äl- ·
testenamt besitzen,

3. iin Falle der Behinderung des Vorsitzenden
tritt dessen Vertreter im Konsistoriwn ein; für
die übrigen Mitglieder sind Stellvertreter zu
wählen, .die auch E'rsatzleute sind. Etwa
notwendige Ersatzwahlen'. k'ann die Kirchenlei
tung vollziehen,

4. der Rechtsausschuß faßt seine Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit,

5. im übrigen wird das Verfahren vor dem Rechts
. ausschuß durch eine Geschäftsordnung .geregelt,
die die Kirchenleitung erläßt und veröffent
licht.

V i ert e r  Ab s c h n i tt 
, 

Die kb.-chlichen Werke 

I. Werke des Gemeindedienstes
Artikel 149 

(1) Die Evangelische Landeskirche Greifswald för
dert die Arbeit an den verschiedenen Gruppen
ihrer Glieder, insbesondere an den Männern, den
Frauen und der· Jugend, und faßt sie zusammen.

· soweit sie über den Bereich der Kirchengemein-
den und Kirchenkreise hinausgeht und zentraler
Ordnungen und · Organe bedarf.

(2) Die für diese Arbeit bestehenden Werke, näm--
lich:
1. das Männerwerk,
2. die Fi:'a4enhilfe,
3. das Jungmännerwerk,
4. das Jurigmä�chenwerk
sind in Leben, Arbeit und Leitung der Evange
lischen Landeskirche Greifswald einbezogen.

(3) Das Nähere über die Aufgaben. und die Ge.
staltung dieser Werke wird durch Kirchengeset
ze 15) geregelt. Die Kirchenleitung kann den Wer
ken Richtlinien für ihre Arbeit in den Kirchen
kreisen und E:irchengemeinden geben. Dabei ist
die Mitarbeit freiwilliger Kräfte zu gewährleisten.

IL Werke des diakonisch-missionarischen Dienstes-

Artikel li50 
Alle Glieder der Kirche sind zwn Dienst aml 
Nächsten gerufen. In ,besonderer Weise gewinnt 

15) S. Kirchengesetz zur Ordnung des Evange
lischen Männerwerkes vom 8. November 1006 (ABI. 
Grfsw. 1966 Nr. 12 S. 123), Vorläufige Ordnung 
der Frauenhilfe vom 23. September 1949 (ABl. 
Grfsw. 1950 Nr. 1 S. :2) und die Ordnung der 
kirchlichen Jugendarbeit vom 21. September HJ50 
mit Änderung:Sverordnung vom 22. April 1952 (ABI. 
Grfsw. Nr. 5 S. 29) und. 1. DB vom '4. März 19664 
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die helfende Liebe Gestalt im Diakonat der Kir
che; demgemäß sind die Werke des diakonisch
missionarischen Dienstes Wesens- und Lebensäu
ßerung der Kirche. 

Artikel 161 
Die Evangelische Landeskirche Greifswald fördert 
die in ihrem Bereich arbeitenden diakonischen 
Einrichtungen und Werke ungeachtet der Rechts
form des einzelnen Werkes. 

Artikel L52 
(1) Die im Bereich .. der Landeskirche bestehenden
diakonischen Anstalten und Heime sowie die son
stigen Einrichtungen und Arbeitszweige der Dia- ·
konie sind im „Diakonischen Werk (Innere. Mis
sion und Hilfswerk) der Evangelischen Landeskirche
Greifswald" zusammengeschlossen, dessen Aufga
ben und Aufbau durch besonderes Kirchenge
setz 16) geregelt werden.
(2) über die Anerkennung der Zugehörigkeit zum
Diakonischen Werk (Innere Mission und Hilfs
werk) der Evangelischen Landeskirche . Greifswald
sowie über die Aufhebung der Zugehörigkeit ent
scheidet das Amt für Diakonie. Gegen seine Ent
scheidung ist die Berufung an die Kirchenleitung
zulässig.
(3) Die Satzungen einzelner Anstalten, Heime

. und sonstigen Einrichtungen der Diakonie bedür-
fen der Bestätigung durch die Kirchenleitung.
Diese hört zuvor das Amt für Diakonie.

III. Andere kirchliche Werke
Artikel 153 

Die Evangelische Landeskirche Greifswald fördert 
im Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres 
Herrn die Arbeit der Äußeren Mission in Zusam
menarbeit mit den Missionsgesellschaften. Die Mis
sionsgesellschaften sind gehalten, vor der Bestel
lung ihrer Vertretungen für den Bereich der 
Evangelischen Landeskirche Greifswald mit der 
Kirchenleitung Fühlung zu nehmen. Nähere Be
stimmungen werden im Wege der .Vereinbarung 
mit den Missionsgesellschaften getroffen. 17) 

Artikel 154 
(1) Die Evangelische Landeskirche Greifswald för
dert die' zur Erfüllung des Dienstes an der evan
gelischen Diaspora bestehenden Einrichtungen tind
die anderen kirchlichen Werke.

(2) über die Anerkennung als kirchliches Werk
entscheidet die Kirchenleitung. Die Anerkennung
setzt voraus, daß sich die Arbeit des Werkes in
Bindung an Schrift und Bekenntnis und unter
Wahrung der kirchlichen Ordnung vollzieht.

16) S. Kirchengesetz zur Ordnung qer. Diakonie
der Evangelis,chen Landeskirche Greifswald . vom 
16. 11. Ul69 (ABI. Greifswald 1969 Nr .. 11 S. 89). 

17) vorläufige Ordnung der Arbeit der Äußeren 
Mission vom 2:1. 7. 1'962 (ABI. Grfsw. 1962 Nr. 8 
s. '719).

(3) Die anerkannten Werke haben der Kirchenlei
tung jederzeit Einblick in ihre Arbeit zu gewäh
ren und Rechenschaft abzulegen. . Die Berufung
ihrer geistlichen Amtsträger bedarf der Bestäti
gung durch das Konsistorium.
(4) Die Kirchenleitung kann diesep Werken unter
Wahrung ihrer sachlich erforderlichen Selbstän
digkeit für ihre Arbeit und ihre Ordnung Richt
linien geben. über die Ausübung geistlichen Dien
stes in den Kirchengemeinden müssen sich die
Werke mit den örtlichen Stellen vorher verstän-
digen;

·· 

Artikel 1ö5 
Zur Herstellung einer laufenden Arbeitsverbin
dung der Werke untereinander und mit dem Kon
sistorium und der Kirchenleitung soll 'ein Amt 
für kirchlichen·· Gemeindeaufbau eingerichtet wer
den. Das Nähere bestimmt bis zum Erlaß eines 
Kirchengesetzes die Kirchenleitung. 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Gemeinsame und Schlußbestimmungen 

Artikel 156 
Die Mitglieder aller kirchlichen Kollegien und 
Synoden und '.die kirchlichen Amtsträger und An
gestellten haben über alle Angelegenheiten, die 
amtlich zu ihrer Kenntnis kommen und ihrer 
Natur nach oder infolge besonderer Anordnung 
vertraulich sind, Verschwiegenheit zu beobachten, 
auch wenn die Mitgliedschaft oder das Dienst
verhältnis nicht mehr besteht. Von dieser Ver
pflichtung können nur das Kollegium oder die 
Synode, dem das Mitglied angehört, oder der Lei
ter oder Vorgesetzte der Dienststelle der kirch
lichen Amtsträger oder Angestellten befreien. Für 
die Pastoren erteilt die Befreiung das Konsisto
rium. 

Artikel 157 
(1) Weigern sich die Organe der Kirchengemein
den, Gemeindeverbände oder der Kirchenkreise,
gesetzliche Leistungen, die aus dem ihrer Verwal
tung unterliegenden kirchlichen Vermögen zu be
streiten sind, auf den Haushaltsplan . zu bringen,
so ist das Konsistorium befugt, die Eintragung in
den Haushaltsplan zu bewirken und die weiter
erforderlic}:len Verfügungen zu treffen.

(2) Gegen die Verfügung ist innerhalb eines Mo
nats Beschwerde'· beim . Rechtsausschuß der Evan- .
gelischen Landeskirche Greifswald :zulässig.

Artikel 158 
(1) Die· vorstehende Kirchenordnung tritt am 1. Ok
tober 1'950 in Kraft.
(2) Die geltende kirchliche Ordnung bleibt in
Kraft, soweit sich nicht aus dieser Kirchenord
nung etwas anderes ergibt. Das gilt am;h für
diejenigen Gebiete der Ordnung, für die nach den
Bestimmungen dieser Kirchenordnung neue Ord
nungen erlassen werde_n sollen, solange sie noch
nicht erlassen sind.
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(3) Soweit im fortgeltenden Recht auf Bestim
mungen verwiesen wird, die durch die Kirchen
ordnung aufgehoben sind, werden sie in Ermange
lung anderer Vorschriften durch die entsprechen
den Bestimmungen der Kirchenordnung ersetzt.
(4) Ebenso treten an die Stelle aufgehobener Or
gane und Dienststellen die entsprechenden Organe
und Dienststellen1 der Kirchenordnung. Insbeson
dere treten an die Stelle der Gemeindevertretung
der Gemeindekirchenrat, an die Stelle des Kreis
synodalvorstandes der Kreiskirchenrat und an die
stelle des Provinzialkirchenrates die Kirchenlei
tung.

(5) Soweit zur Durchführung oder Ergänzung die
ser Kirchenordnung kirchengesetzliche Regelun-

gen erfolgen sollen, kann bis zu deren Erlaß die 
Kirchenleitung einstweilige Bestimmungen treffen. 

Die Synode hat sich in Einmütigkeit diese Kir
chenordnung gegeben. Sie weiß sich dabei in 
Erkenntnis aller menschlichen Schwachheit getra
gen von der Gnade Gottes. 

„Dem aber, der überschwenglich tun kann 
über alles, das wir bitten oder verstehen, 
nach der Kraft, die da in uns wirket, dem 
sei Ehre in der Gemeinde, die in C'tiristo 
Jesu ist zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewig-_ 
keit! Amen." 
(Eph. 3, 20, 21.) 
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